
Neues Jahr, neuer Auftritt 

Jä
nn

er
 2

0
1

7

Oberösterreichische Gemeindezeitung

Bewegte Zeiten – der vorgelegte Begut-
achtungsentwurf des Tourismusgesetzes 
löst heftige Diskussionen aus. 
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Eine positive Entwicklung der Bildung und 
der Digitalisierung wird mitentscheidend  
sein für die Zukunft unserer Gesellschaft. 
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Abhaltung von Märkten und marktähn-
lichen Veranstaltungen in Gemeinden ist 
eine rechtliche Herausforderung.
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ein Neustart

IhnEn allEn zuErST allES GuTE 
für daS nEuE Jahr 2017! JEdEr 
JahrESanfanG IST für JEdEn vOn 
unS ImmEr auch EIn klEInEr nEu-
STarT. auch dIE OÖGz machT mIT 
dIESEm JahrESbEGInn EInEn nEu-
anfanG Im nEuEn layOuT. abEr 
nIchT nur unSErE zEITunG, unSEr 
GESamTEr auSSEnaufTrITT wurdE 
nEu GESTalTET. ErfahrEn SIE dazu 
mEhr Im akTuEllEn EdITOrIal.

Die Form bestimmt den Inhalt. Die-
ser zentrale Satz der Medienwissen-
schaft hat schon etwas für sich. Na-
türlich geht es uns vor allem um die 
Inhalte. Aber um diese bestmöglich 
vermitteln und transportieren zu kön-
nen, ist es notwendig, zeitgemäße 
und ansprechende Formen zu finden. 
Klarheit, Übersichtlichkeit und Wie-
dererkennungswert sind maßgebli-
che Zielsetzungen. Mit Unterstützung 
unserer Agentur AFP haben wir einen 
neuen, einheitlichen Auftritt erarbei-
tet. Nicht nur die OÖGZ erscheint ab 
sofort im neuen Kleid, auch unsere 
Homepage und alle anderen Medien 
wurden in einem neuen, einheitlichen 
Erscheinungsbild gestaltet.

Dabei fand der Übergang schrittwei-
se statt. Bürobeschriftungen und 
Drucksorten machten den Anfang, 
Homepage und OÖGZ schließen das 
Projekt ab. Zentral ist unser neues 
Logo, das die Tatsache symbolisieren 
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soll, dass die Städte und Gemeinden 
unseres Landes Oberösterreich tra-
gen. Die Form weist auch auf die vier 
Viertel Oberösterreichs hin. Einen Bei-
trag zum Gesamtkonzept von Mag. 
Martin Liedl von AFP, der den OÖ Ge-
meindebund nicht nur bei diesem Pro-
jekt betreut, finden Sie auf Seite 19.

Der Oberösterreichische Gemeinde-
bund als Ihre Interessenvertretung 
setzt damit einen nächsten Schritt, um 
seine Kommunikation zu den Gemein-
den, unseren Partnern und vor allem 
auch Ihnen als unseren Lesern weiter 
zu verbessern. Nach dem Motto „Still-
stand ist Rückschritt“ werden wir uns 
auch in diesem Bereich ständig weiter-
entwickeln.

Natürlich interessiert mich ganz be-
sonders, wie Ihnen unser neuer Auf-
tritt gefällt. Schreiben Sie mir unter 
ooegz@ooegemeindebund.at.

Ihr 

Mag. Franz Flotzinger
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Präsentation der Abschlussarbeiten des  
12. Führungskräftelehrgangs

In der heutigen Zeit ist Führung nicht 
nur in der Wirtschaft eine Notwendig-
keit, auch die öffentliche Verwaltung 
muss neue Maßstäbe setzen. Jede Füh-
rungskraft sollte eine diesbezügliche 
Ausbildung haben. Der Führungskräf-
telehrgang bietet eine praxisnahe Aus-
bildung und ist auf die Anforderungen 
von Spitzenkräften in der Gemeinde-
verwaltung abgestimmt.

Die Teilnehmer(innen) des 12. Füh-
rungskräftelehrgangs (Modul 4) prä-
sentierten am 5. Dezember 2016 
in den Räumen der VKB ihre Ab-
schlussarbeiten. Von der Qualität 
der Projekte konnten sich zahlreiche  
Bürgermeister und Vertreter der 
Gemeinden überzeugen. Die Diplo-
me wurden von Landesrat KR Elmar  
Podgorschek, Gemeindebundpräsi-
dent LAbg. Bgm. Hans Hingsamer, Di-
rektor Mag. Franz Flotzinger und dem 
Lehrgangsleiter Klaus Kovsca über-
reicht.

dIE ThEmEn und auTOrEn dEr  
prOJEkTpräSEnTaTIOnEn mOdul 4:

„Herausforderung und Entwicklung 
der Kinderbetreuung“
AL Sandra Kepplinger, Scharten

AL Ing. Martin Rabl, Ried/Riedmark
AL Renate Kepplmüller, St. Thomas

„Ergebnisorientierte Steuerung 
durch Leistungsvereinbarung und 
Globalbudget“
AL Martin Fesel, Vichtenstein
AL Horst Peter Röck, Schlierbach
AL Stefan Anzengruber BA MBA, 

Stadl-Paura

„Konfliktprävention und Konflikt- 
management im Gemeindeamt“
Dr. Elisabeth Farkashazy, Sierning
Kerstin Litzlhammer, Eggerding
Mag. Georg Mattes, Ried im Innkreis

„Breitbandausbau in den  
Gemeinden in OÖ“
AL Alexander Neidhart, Lichtenau/M.
AL Engelbert Schwab, Schönau/M. Ba.

175 nIEdErÖSTErrEIchISchE klEIn-
GEmEIndEn wurdEn zu 61 GrÖSSE-
rEn vErwalTunGSEInhEITEn zu-
SammEnGElEGT.

Wie man an diesem Bericht in der Jän-
ner-Ausgabe der OÖ Gemeindezeitung 
sieht, waren Gemeindezusammen-
legungen in Niederösterreich 1967 
schon ein Thema. 

„Das Bundesland Niederösterreich ist 
bemüht, die vielen Klein- und Kleinst-
gemeinden zu größeren Gemeinden 
zusammenzulegen. Durch außeror-
dentlich geschickte finanzielle För-

derungsmaßnahmen, zB erhöhte 
Bedarfszuweisungen und weniger Lan-
desumlage, werden diese Zusammen-
legungen schmackhaft gemacht. 

In Niederösterreich gibt es 1.652 Ge-
meinden mit 1,4 Mio Einwohnern. Zum 
Vergleich dazu wird angeführt, dass 
Oberösterreich 445 Gemeinden mit  
1,1 Mio Einwohnern hat. 

In Oberösterreich gibt es keine Ge-
meinde, die keinen geprüften Gemein-
desekretär hätte; in Niederösterreich 
gibt es über 1.000, die überhaupt kei-
nen Gemeindesekretär haben.“ Hö.

oÖGz vor 50 Jahren
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▪ Tourismusgesetz – Gemeinde-
bund fordert Korrekturen

Der Begutachtungsentwurf des Touris-
musgesetzes löst verständlicherweise 
heftige Diskussionen aus.  Der OÖ Ge-
meindebund fordert in diesem Zusam-
menhang einige Änderungen.

Ein Punkt ist die Einhebung einer Feri-
enwohnsitzabgabe ausschließlich für 
den Tourismus. Vom Gemeindebund 
wird seit Jahren eine Zweitwohnsitz-
abgabe für die Gemeinden gefordert. 
Gemeinden leisten für die Zweitwohn-
sitze in der Regel gleich viel wie für die 
Hauptwohnsitze. Nur Geld fließt dafür 
keines. Winterdienst, Müllentsorgung, 
Wasserver- und Abwasserentsorgung 
sind nur einige Beispiele, wo Gemein-
den auf die Liegenschaft bezogen für 
Nebenwohnsitze den gleichen Auf-
wand haben wie für Hauptwohnsit-
ze. Für Zweit- bzw Ferienwohnsitze 
ist vom Tourismus weder Marketing 
noch sonst welche Leistung zu erbrin-
gen. Abgaben sollen die erhalten, die 
Leistungen dafür erbringen. Von der 
Landespolitik wiederum wird uns sig-
nalisiert, dass man bereit ist, entweder 
einer Ferienwohnsitzabgabe oder ei-
ner Zweitwohnsitzabgabe die Zustim-
mung zu geben. 

Wenn nun eine Ferienwohnsitzabgabe 
so gestaltet wird, dass alle Gemeinden, 
damit auch jene ohne Tourismus,  die 
Ermächtigung für die Einhebung einer 
Abgabe für Zweitwohnsitze, Ferien-
wohnsitze oder Wohnungsleerstände, 
in denen kein Hauptwohnsitz gemel-
det ist, bekommen, dann stimmen wir 
auch einer Regelung im Tourismusge-
setz zu. Ausnahmen soll es für Studen-
tenwohnsitze und für Zweitwohnsitze 
von Arbeitnehmern (Wochenpendlern 
etc) geben. Auch für Wohnungsleer-
stände im Bereich des gemeinnützigen 
Wohnbaues wird es Ausnahmen geben 
müssen. Was die Gemeinden verlan-
gen, ist eine Ermächtigung zur Einhe-
bung, welche die jeweilige Gemeinde 
beschließen kann. Auswirkungen auf 
das Meldeverhalten sind in diesem Zu-
sammenhang nicht ganz auszuschlie-
ßen. 

LAbg. Bgm. Hans Hingsamer
Präsident des OÖ Gemeindebundes

Im Tourismusgesetz ebenfalls nicht 
annehmbar sind verpflichtende Vor-
gaben für die Gemeinden. So soll die 
Wegbeschilderung, die Wegerhaltung, 
die Erhaltung touristischer Einrichtun-
gen und Anlagen zur Pflicht werden. 
Gemeinden tun dies ohnedies. Aber 
eine Verpflichtung im Tourismusgesetz 
geht einfach zu weit. Es wird jedenfalls 
noch eine intensive Auseinanderset-
zung werden, welche Gelder die Ge-
meinden aus den Tourismusmitteln 
für die Betreuung und Erhaltung der 
genannten Anlagen bekommen. Auch 
bisher gab es dafür von den Verbän-
den entsprechende Zuwendungen an 
die Gemeinden. Die Verlagerung der 
Abgabeneinhebung von den Gemein-
den zur Landesabgabenstelle ist eben-
falls noch ein offener Punkt. Wir haben 
Verständnis für notwendige Neuaus-
richtungen der Organisation im Tou-
rismus, zulasten der Gemeinden kann 
das allerdings nicht gehen.

▪ Landesumlage

Eine gewisse Aufregung hat die neuerli-
che Reduktion der Landesumlage beim 
Budgetlandtag verursacht. Durch eine 
Änderung der Bemessungsgrundlage 
hat man die Länder im FAG ermäch-
tigt, anstatt wie bisher 7,6 % Umlage  
nunmehr 7,66 % einzuheben. Das ist 
durch die andere Berechnungsme- 
thode exakt gleich viel Geld wie bisher. 
Oberösterreich hat in der Vergangen-
heit die Umlage auf 6,9 % reduziert 
und nach Gesprächen mit 6,93  % fest-
gesetzt. Das entspricht trotz eines hö-
heren Prozentwertes einer Verringe-
rung von 420.000 Euro.  

Detail am Rande: In den Verhandlun-
gen wurde angeboten, die volle Um-
lage einzuheben und den Mehrertrag 
von gut 11 Millionen Euro dem Struk-
turfonds für finanzschwache Gemein-
den zuzuführen. Das wäre natürlich 
eine Verschiebung der Mittel von fi-
nanzstarken hin zu finanzschwachen 
Gemeinden gewesen. Nicht uninteres-
sant. Massive Diskussionen wären vor-
programmiert. Allerdings steht im Pak-
tum des Finanzausgleichs auch dazu 

ein Hinweis. Es heißt, dass wegen des 
Wegfalls des Unterschiedsbetrages im 
FAG die Länder zusätzliche Ausgleichs-
maßnahmen zu treffen haben. Inso-
fern würde eine solche Maßnahme 
den Intentionen des FAG entsprechen. 

Niederösterreich hat bisher als ein-
ziges Bundesland die Landesumlage 
abgeschafft. Die Auswirkungen sollen 
wir dabei nicht unterschätzen. Wie die 
Zahlen im Gemeindefinanzbericht ver-
deutlichen, leistet NÖ deshalb auch die 
mit Abstand geringsten Transferzah-
lungen an die Gemeinden im Bundes-
ländervergleich. Pro Kopf sind das in 
NÖ 243 Euro, in OÖ sind das 426 Euro 
pro Kopf. Bei 1.450.000 Einwohnern in 
OÖ wären das 265 Mio Euro. Die Lan-
desumlage in OÖ macht hingegen 109 
Mio Euro aus. 
Entscheidend sind die Nettotransfer-
lasten. Auch da sind die nö Gemeinden 
mit –299 Euro pro Einwohner deutlich 
schlechter gestellt als die Gemeinden 
in OÖ mit –235 Euro. 

Der OÖ Gemeindebund  fordert in die-
sem Zusammenhang mehr Transpa-
renz und eine Entflechtung der Trans-
fers. Insbesondere die Spitalsbeiträge 
sind es, die derzeit in OÖ für Aufregung 
sorgen. Ich werde in einer nächsten 
Ausgabe näher darauf eingehen.

Bewegte zeiten

Gemeinden  
verlangen Geld für  
Zweitwohnsitze.



06 .                   oÖ GemeiNdezeituNG 

es geht immer um die menschen 

InTErvIEw mIT landESräTIn  
bIrGIT GErSTOrfEr

OÖGZ:
Sie haben Ihr Amt mit 7. Juli 2016 an-
getreten. Wie erleben Sie diese neue He- 
rausforderung?

Landesrätin: 
Es ist sehr spannend, weil die Tage na-
türlich extrem abwechslungsreich sind. 
Es gibt sehr viele neue Themenfelder, 
mit denen ich mich beruflich bisher 
kaum oder gar nicht beschäftigt habe. 
Da gehört die Gemeindefinanzierung 
dazu. Hier lerne ich täglich Neues. An-
dere Bereiche bringen Ähnlichkeiten 
zu meinen vergangenen Tätigkeiten 
mit sich. Am geläufigsten sind mir die 
Themen des Frauen-Ressorts. Die Auf-
gaben im Sozial-Ressort sind mir in der 
Vergangenheit unterschiedlich nahe 
gewesen. Aber es gibt viele Parallelen, 
weil es im Kern darum geht, Dienstleis-
tungen für Menschen mit Nachteilen 
aller Art zu organisieren. Das hat be-
stimmte Muster, die meiner berufli-
chen Vergangenheit ähnlich sind.

OÖGZ:
Sie sind für die Bereiche Soziales, Frauen 
und Gemeinden zuständig. Gibt es für Sie 
eine unterschiedliche Gewichtung, unter-
schiedliche Prioritäten dieser Aufgaben?

Landesrätin: 
Die Frage ist, was man als Priorität zu-
grunde legt. Das eine ist das Budget. 
Wenn man vom Budget spricht, ist na-
türlich das Soziale stark dominierend. 
Wenn man vom Lernaufwand spricht, 
dann ist das Gemeindereferat das 
größte Lernpotenzial. Wenn man von 
persönlichen Prioritäten spricht, dann 
gibt es keine wirklichen Gewichtungen. 
Es geht immer darum, Dienstleistun-
gen für Menschen zu organisieren. Das 
gilt auch für das Gemeinderessort, wo 
es um Kindergärten, Schulen oder In-
frastruktur für die Gemeindebürgerin-
nen und –bürger geht. Das heißt, das 
sind alles mittelbar oder unmittelbar 
Themen, bei denen es um die Men-
schen geht.

OÖGZ:
Der Gemeindebereich steht vor großen 
Herausforderungen und Veränderungen. 
Wo sehen Sie in unmittelbarer Zukunft 
die größten Aufgaben für unsere Gemein-
den?

Landesrätin: 
Die Finanzen werden mir als wirklich 
große Herausforderungen in den Ge-
meinden geschildert. Das begründet 
sich damit, dass wir in meiner Wahr-
nehmung deutlich mehr Gemeinden 
haben, die entweder Abgangsgemein-
den sind oder in ihren Ressourcen sehr 
knapp sind, in der Relation zu denen, 
die eine relativ gute Finanzausstattung 
haben. Es geht darum, notwendige 
Infrastruktur für die Bürgerinnen und 
Bürger herzustellen. Da geht es mir 
insbesondere um die Themen Kinder-
betreuung und Bildung. Und natürlich 
geht es um alles, was im Bereich der 
Sozialhilfeverbände abgedeckt wird 
und wo die Umlage eine große Belas-
tung ist. Ich glaube, das beschäftigt die 
Gemeinden intensiv. Im Moment ge-
hört auch dazu, in Alternativen zu den-
ken, sich zusammenzutun und Koope-
rationen zu finden. Und da merkt man 
schon, dass mittlerweile eine gewisse 
Dynamik dahintersteht.

OÖGZ:
Der neue Finanzausgleich ist unterzeich-
net. Sind Sie mit dem vorliegenden Ergeb-
nis zufrieden?

Landesrätin: 
Das wäre jetzt schön, wenn ich zufrie-
den sein könnte. Das bin ich aber lei-
der nicht, weil natürlich im Moment 
eine sehr hohe Belastung für die Ge-
meinden vorhanden ist. Diese Belas-
tung begründet sich in einem sehr 
hohen Mitfinanzierungsbedarf beim 
Krankenanstaltenbeitrag und in Nach-
zahlungen an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das macht mich inso-
fern unzufrieden, weil sich all das na-
türlich auch auf das Gemeindereferat 
rück-projeziert und auch die finanziel-
len Spielräume der Gemeinden deut-
lich reduziert werden. Das andere ist, 
dass, wenn man den Finanzausgleich 
insgesamt betrachtet, ja 175 Mio Euro 

für die Finanzierung von Gemeinde-
projekten drinnen sind. Zwar ist im 
Moment noch sehr unklar, wie man 
dieses Geld ansprechen kann. Wenn es 
tatsächlich fließt, ist es aber sicherlich 
eine Erleichterung und Entlastung für 
die Gemeinden.

OÖGZ:
Zusätzlich sind für Oberösterreich ab 
2018 neue Spielregeln im Finanzbereich 
– Stichwort Gemeindefinanzen neu – ge-
plant. Passt das mit dem neuen Finanz-
ausgleich zusammen?

Landesrätin: 
Ich glaube, da sind wir in einer noch 
nicht final erforschten Erfahrungswelt, 
weil das natürlich eine neue Herange-
hensweise ist, sowohl für die Gemein-
den, aber auch für das Land OÖ. Ich 
glaube, dass da etwas stattfindet, was 
im Wesentlichen bei allen Verände-
rungsprozessen zutrifft. Zunächst ein-
mal gibt es Skepsis und dann werden 
im Umsetzen Erfahrungen gesammelt 
werden, auf die man reagieren muss. 
Wenn man es rein aus der theoreti-
schen Brille betrachten will, dann glau-
be ich, hat die Gemeindefinanzierung 
neu schon einen großen Nutzen für die 
Gemeinden. Dieser Nutzen bildet sich 
in einer deutlich besseren Planbarkeit 
der Finanzen ebenso ab, wie in einer 
größeren Transparenz. Das neue Sys-
tem wird aber auch gewisse Heraus-
forderungen für Gemeinden bringen. 
Das gilt besonders in der mittel- und 
langfristigen Steuerung der Finanzge-
barung. Hier hat das Land natürlich 
auch eine entsprechende Unterstüt-
zung zur Verfügung zu stellen.
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OÖGZ:
Ein weiteres großes Thema für Oberös-
terreichs Gemeinden ist die anstehende 
Umstellung auf die neue VRV. Was müs-
sen die Gemeinden in diesem Bereich aus 
Ihrer Sicht beachten?

Landesrätin: 
Da bin ich selbst noch ein bisschen 
überfragt, weil ich VRV neu mit Start 
2020 etwas weiter weg im Fokus habe. 
Grundsätzlich halte ich es für wichtig, 
dass wir zwei große Veränderungspro-
zesse, nämlich VRV neu und Gemein-
definanzierung neu, nicht gleichzeitig 
implementieren. Mein Hauptaugen-
merk liegt momentan im Support bei 
der Umsetzung der Gemeindefinanzie-
rung neu und erst dann wird die VRV 
neu stark in den Fokus treten. Eins 
nach dem anderen würde ich da sagen.

OÖGZ:
Intensiv diskutiert wird seit geraumer 
Zeit auch das Thema Gemeindefusionen. 
Wie stehen Sie persönlich dazu? Was 
sagen Sie zu der zuletzt durchgeführten 
Abstimmung Peuerbach/Bruck-Waasen/
Steegen?

Landesrätin: 
Gemeindefusionierungen sind, wenn 
sie von den Gemeinden selbst moti-
viert sind, sicherlich ein sehr willkom-
menes Entwicklungspotenzial. Es gibt 
ja mit Rohrbach-Berg schon ein ent-
sprechendes Beispiel und jetzt auch 
mit Peuerbach und Bruck-Waasen, 
wobei es mir persönlich leid tut, dass 
Steegen nicht dabei ist. Solche Fu-
sionierungsprozesse, die man auch 
als Piloten bezeichnen kann, wo der 
Bürgermeister in Rohrbach-Berg ganz 
eindeutig sagt, da gibt es Nutzen oder 
Vorteile für die Gemeinden, befürwor-
te ich. Diese Vorteile werden wir auch 
in Bruck-Waasen und in Peuerbach er-
leben. Und ich glaube, dass es einfach 
nur so geht, dass man gute Beispiele 
voranstellt, die Vorteile kommuniziert 
und dann die Idee der Fusion seitens 
des Landes gut unterstützt, ohne 
Zwang oder Druck auszuüben, weil das 
über die Köpfe der Bürgerinnen und 
Bürger hinwegginge. Und das ist nicht 
Sinn der Sache.

OÖGZ:
Die Gemeinden sind ja auch für den Be-

reich der Sozialhilfe zuständig und finan-
zieren hier über die Sozialhilfeverbände. 
In diesem Bereich wurde ja von Ihnen vor 
Kurzem das Projekt „Sozialressort 2021+“ 
eingeleitet. Was sind die Hauptzielsetzun-
gen dieses Projekts?

Landesrätin: 
Einerseits ist die Hauptzielsetzung, und 
die kann nur im Interesse einer Sozial-
landesrätin sein, mit den vorhandenen 
Mitteln möglichst viele Menschen mit 
sozialen Dienstleistungen bei gleich-
bleibender Qualität zu erreichen. 
Der zweite Blick auf dieses Projekt ist 
auch ganz klar: Es geht darum, Finan-
zierungsströme zu hinterfragen und 
genau hinzuschauen, wie weit diese 
nicht bei der Nutzung von Synergien 
kontraproduktiv sind. Das wird auch 
eine gute Kommunikation mit den Ver-
treterinnen und Vertretern aus den 
Sozialhilfeverbänden brauchen, um 
auch diese Fragen konstruktiv zu ge-
stalten. Der dritte Punkt ist, dass wir 
natürlich auch die Bedarfslage der Zu-
kunft erfassen bzw hinterfragen wol-
len. Denn, wenn man in längerfristige 
Planungen eintritt, dann muss man 
auch genau wissen, wie sich die Be-
darfe der Zukunft entwickeln. Da gibt 
es bestimmte Einflussfaktoren, wie die 
24-Stunden-Betreuung, die sich auf die 
Bedarfe maßgeblich ausgewirkt hat. 
Der vierte Punkt ist, am Ende des Pro-
jektes auch zu wissen, wie viele Perso-
nen wir mit sozialen Dienstleistungen 
nicht bedienen können, weil wir nicht 
ausreichend Mittel dazu haben. Und 
dann braucht es eine politische Ent-
scheidung, wie man damit umgeht.

OÖGZ:
In manchen Bereichen des Sozialsystems 
ist Oberösterreich leistungs- und damit 
auch kostenmäßig führend. Wie kann 
man damit umgehen und allenfalls auch 
gegensteuern?

Landesrätin: 
Die Frage ist immer, was heißt „kos-
tenmäßig führend“? Wenn es darum 
geht, Vergleiche mit anderen Bundes-
ländern herzustellen, dann muss ich 
einfach sagen: Hier werden Äpfel mit 
Birnen verglichen. Andere Bundeslän-
der haben andere Finanzierungsströ-
me und andere Zielgruppendefinitio-
nen. Es macht einen Unterschied, ob 

man, wie in Oberösterreich, einen äl-
teren Menschen mit Beeinträchtigung 
zu den Menschen mit Beeinträchti-
gungen oder, wie in anderen Bun-
desländern, zu den Seniorinnen und 
Senioren zählt. Diese Abgrenzungen 
der Bedarfsgruppen sind nicht in allen 
Bundesländern gleich. Daher verschie-
ben sich natürlich auch die Finanzie-
rungsbedarfe oder die Zahlen bei der 
Finanzierung. Und deswegen sage ich, 
wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Inhalt 
des Projektes wird es auch sein, solche 
Vergleichbarkeiten auf seriöser Ebene 
zu ermöglichen. 

OÖGZ:
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was 
mögen Sie an Ihrer Arbeit ganz besonders 
und was gar nicht?

Landesrätin: 
Es gibt schon einen gewissen Kultur-
schock, wenn man vom AMS zum Land 
kommt. Beim AMS war ich mit allen 
meinen 830 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern per Du. Es gibt bei Weitem 
nicht so eine Hierarchie, wie es hier der 
Fall ist. Die Arbeitsabläufe sind deutlich 
einfacher und nicht so komplex. Denn 
im Land gibt es viele Firmen in der Fir-
ma. Das ist das, was mir persönlich 
nicht so gefällt, weil das für mich eine 
große Umstellung ist. Vielleicht ist das 
auch der Grund, warum viele sagen, 
ich hätte eine sehr erfrischende He- 
rangehensweise an die Dinge.
Was mir besonders gut gefällt, ist die 
Vielfältigkeit der Tagesabläufe, der 
Aufgaben die man verantwortet und 
das, was immer schon gut zu mir ge-
passt hat: Das Arbeiten mit Menschen 
für Menschen. Das ist jetzt noch viel-
fältiger geworden, als ich es in meiner 
Vorgeschichte als AMS-Chefin hatte. 
Meine Aufgaben reichen von der Un-
terstützung von Kleinstkindern in der 
Kinder- und Jugendhilfe bis hin zur 
Verantwortung für Palliativstationen 
oder Pflegeheime. Es bildet sozusagen 
das gesamte Spektrum eines Lebens 
ab und das ist eine wirklich sehr, sehr 
schöne Ergänzung zu dem, was ich bis-
her bereits im AMS lernen und erleben 
durfte.

OÖGZ:
Frau Landesrätin, vielen herzlichen Dank 
für das Interview.
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Gesundheitsbudget 2017

SprEnGElbEITräGE für GEmEIndEn 
STEIGEn TrOTz dämpfunG durch 
dIE SpITalSrEfOrm GEwalTIG!

Mit 1. Jänner 2017 trat für die Pflege-
kräfte der 2. Teil der Gehaltsverbesse-
rung in Kraft. Weitere Kosteneffekte, 
wie zB neue gesetzliche Vorgaben, die 
Einhaltung des Krankenanstalten-Ar-
beitszeitgesetzes (KA-AZG), das Ärz-
tepaket und das Pflegepaket, lassen 
trotz konsequenter Umsetzung der 
beschlossenen Spitalsreform-II-Maß-
nahmen die Sprengelbeiträge der Ge-
meinden im Jahr 2017 um unfassbare 
12,59 % gegenüber dem Vorjahr 2016 
ansteigen. Die vorläufige Sprengel-
beitragsbelastung der Gemeinden 
im Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 
320.162.600 Euro liegt damit nach fünf 
Jahren erstmals über dem Niveau des 
Jahres 2012 (285.866.400 Euro). Der 
im kommenden Jahr erhöhte Steige-
rungsbetrag ist zum Teil auch darauf 
zurückzuführen, dass in den letzten 
Jahren durch die Kostendämpfung 
Guthaben zugunsten der Gemeinden 
budgetwirksam wurden. Die aktuel-

le Steigerung ist somit auch auf die 
Nachverrechnung der vergangenen 
Jahre zurückzuführen. Die Steigerung 
gilt selbstverständlich auch für das 
Land. Alle gemeinsam leisten somit  
einen wichtigen Beitrag zur Versor- 
gung der Bevölkerung mit den not-
wendigen Ärztinnen, Ärzten und Pfle-
gekräften.

Entwicklung der Sprengelbeiträge 
für Gemeinden

Dass hier ein Gegensteuern erforder-
lich ist, ist offensichtlich, auch wenn es 
sich zum Teil um Einmaleffekte han-
delt. Die Ausgangsbasis der Belastung 
ist damit aber eben auf Dauer auf ein 
zu hohes Niveau angehoben worden. 

Im Kremsmünsterer Manifest wird da-
her völlig zu Recht eine Entflechtung 
der Transfers bzw in einer Übergangs-
phase eine Entlastung der Gemeinden 
in diesem Bereich gefordert. 

Im zuGE dEr landESaGrarrEfErEn-
TEnkOnfErEnz, dIE Im rahmEn dEr 
landwIrTSchafTSmESSE aGrarIa In 
wElS STaTTfand, wurdE am frEITaG, 
dEm 2. dEzEmbEr, EIn fOrSchunGS- 
und InnOvaTIOnSpakT für dIE land- 
und fOrSTwIrTSchafT SOwIE dIE 

ländlIchE EnTwIcklunG unTErzEIch-
nET. dabEI handElT ES SIch um EInE 
GEmEInSamE ErklärunG übEr dIE zu-
SammEnarbEIT zwISchEn dEm frEI-
STaaT bayErn, dEm land SüdTIrOl, 
dEn ÖSTErrEIchISchEn bundESlän-
dErn und dEm bundESmInISTErIum 

für land- und fOrSTwIrTSchafT, um-
wElT und waSSErwIrTSchafT dEr 
rEpublIk ÖSTErrEIch. 

„Der Forschungs- und Innovationspakt 
ist ein klares Bekenntnis zum Stellen-
wert von Wissenschaft und Forschung 
als Innovationsmotor für den ländli-
chen Raum und die Landwirtschaft. Es 
wird immer wichtiger, sich über Länder-
grenzen hinweg zu vernetzen und Syn-
ergien zu nutzen, um gemeinsam an 
den vielfältigen Herausforderungen für 
unsere Bäuerinnen und Bauern zu ar-
beiten. Dieser Pakt legt den Grundstein 
dafür“, freut sich Bundesminister Andrä 
Rupprechter über die regionale Zusam-
menarbeit mit Bayern und Südtirol.

F&e zwischen Bayern, Südtirol und Österreich

Landesrat Max Hiegelsberger, Staats-
minister Helmut Brunner, Bundesminister 
DI Andrä Rupprechter und Landesrat 
Johann Seitinger Foto: Land OÖ/Linschinger
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masterplan 
integration

SEIT rund EInEm Jahr läufT Im 
rESSOrT vOn lr anSchObEr nEbEn 
dEr ErfOlGrEIchEn SuchE nach 
QuarTIErEn (SEIT kurzEm wIrd dIE 
QuOTE zu 100 % ErfüllT) für dIE 
GrundvErSOrGunG GEflüchTETEr 
mEnSchEn auch dIE ErSTEllunG 
dEr dETaIlmaSSnahmEn zur InTE-
GraTIOn In ObErÖSTErrEIch. vIElES 
davOn wIrd auch bErEITS laufEnd 
umGESETzT. zwEI GrundlInIEn SInd 
dabEI nEu: InTEGraTIOn ab TaG 1 In 
dEr GrundvErSOrGunG STaTT wIE 
bIShEr JahrElanGES zuwarTEn bIS 
zum aSylbESchEId SOwIE InTEGraTI-
On dEzEnTral In Ganz OÖ In dEn GE-
mEIndEn dEr GrundvErSOrGunG, 
STaTT wIE bIShEr zEnTralISIErunG 
In EInIGEn wEnIGEn STädTEn.

Für die Integration ist ein breites 
Netzwerk in OÖ entstanden: Von den 
Mitgliedern der Landes-Steuerungs-
gruppe, über die BHs als Bezirks- 
koordinator(inn)en, von den zuständi-
gen Fachabteilungen des Landes OÖ, 
über NGOs und Hilfsorganisationen, 
Exekutive und Vereine, von den ReKIs 
als Fachbegleitung vor Ort, über die 
Gemeinden als Orte der Integration bis 
hin zur Plattform „ZusammenHelfen in 
OÖ“ und der Vertretung der Zivilgesell-
schaft.

Bürger(innen)-Räte sind dabei eine ein-
fache und rasche Möglichkeit, um die 
Bedürfnisse und Anliegen der Bevöl-
kerung kennenzulernen. Aufgrund der 
Zufallsauswahl spiegeln die Ergebnisse 
des Bürger(innen)-Rates die Anliegen 
und die Stimmung eines repräsentati-
ven Anteils von Menschen in Oberös-
terreich wider. Gleichzeitig soll dadurch 
auch die Eigenverantwortung und das 
Interesse der Bürger(innen) an den dis-
kutierten Themen gestärkt werden. Der 
Bürger(innen)-Rat soll Anliegen, Emp-
fehlungen und Wünsche formulieren, 
kann aber keine Entscheidungen tref-
fen. Er ist damit eine sinnvolle Ergän-
zung zu politischen Gremien und soll 
Politik und Bürger(innen) wieder näher 
zusammenbringen.

20 Oberösterreicher(innen) – ohne spe-
zielle Vorkenntnisse oder Fachwissen 
– beschäftigten sich vor Kurzem zwei 
Tage mit den Fragen „Gelungene Inte- 
gration – Was brauchen wir? Was kön-
nen wir tun? Was dürfen wir erwarten?“ 
und erarbeiteten einstimmige Empfeh-
lungen.

Sie meldeten sich freiwillig auf eine Ein-
ladung an 500 Personen, die aus allen 
wahlberechtigten Oberösterreicher(in-
ne)n, aufgeteilt in Altersgruppen und 
Geschlecht, ausgesucht wurden. In ers-
ter Linie ging es darum, dass die Teil-
nehmer(innen) ihre persönliche Sicht 
zum Thema Integration von Flüchtlin-
gen in OÖ mit den anderen Bürgerrä-
tinnen und -räten austauschten, beglei-
tet von einem Moderatorenteam. 

Nach intensiven Diskussionsrunden 
und der Erarbeitung der Problembe-
reiche sowie der Lösungsansätze stell-
ten die Teilnehmer(innen) anhand von 
folgenden Leitfragen ihre wichtigsten 
Punkte zusammen:

„Gelungene Integration derer, die 
bleiben“ 
Was brauchen wir? 
Was können wir tun? 
Was dürfen wir erwarten?

1. Was brauchen wir in Oberöster-
reich? (Rahmenbedingungen) Ziel ist 
es, die Menschlichkeit und das Ge-
setz in Einklang zu bringen! 
• Keine Hindernisse ua bei: Arbeits-

zugang, Freiwilligenarbeit (Deutsch- 
unterricht), Informations-Zugang 

• Richtlinien für Integration 
• Schnellere Asylverfahren, mehr 

Einbeziehung der Gemeinden und 
Bundesbehörden 

• Gute Durchmischung der Schul-
pflichtigen; Vermeidung von Segre-
gation 

2. Was können wir tun? (Maßnahmen) 
•  Probleme dort lösen, wo sie sicht-

bar werden (Gemeinden) 
• Beschleunigung des Asylverfahrens 
• Ehrenamtliche Hilfe unterstützen 
• Beschäftigung ermöglichen 

3. Was dürfen wir von den Zugewan-
derten erwarten? 
• Erlernen der deutschen Sprache
• Offen, respektvoll und angstfrei 

aufeinander zugehen 
• Geduld und Verständnis für die He-

rausforderungen des Ankunftslan-
des 

Auswahl konkreter Ideen & Empfehlun-
gen des Bürger(innen)-Rates 

• Wir dürfen Ghettoisierung nicht 
fördern – bei Wohnen, Arbeit, Bil-
dung 

• Gegenseitige Wertschätzung der 
Religionen 

• Die Sprache ist ein Schlüssel – mehr 
Deutsch-Kurse 

• Förderung von Firmen, die neue 
Mitbewohner(innen) beschäftigen 
möchten 

• Bei der Beschäftigung sind Gemein-
den gefordert 

• Abbau der bürokratischen Hürden 
für gemeinnützige Tätigkeiten 

• Die Probleme sollen dort gelöst 
werden, wo sie sind (g Integration 
in den Gemeinden)

v. l.: Lieselotte Peham, Christian Hörl, LR Rudi Anschober, Michael Freudenthaler, 
Norman Fuchs  Foto: Land OÖ/Pichler
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Bei der 3. Verhandlungsrunde bezüg-
lich der Brückenfinanzierung wurde 
folgendes Ergebnis erzielt. Das Land 
Oberösterreich übernimmt 40 % und 
die Stadt Linz 60 % der Errichtungskos-
ten der Brücke in der Höhe von ca 60 
Mio Euro.

Im Gegenzug wurde vereinbart, dass 
die Stadt Linz ihren Kündigungsver-
zicht aus dem Finanzierungsvertrag  
für das Kepler-Universitätsklinikum um 

weitere 3 Jahre verlängert, wodurch 
ein eventueller Ausstieg frühestens 
erst Ende 2022 möglich wäre.

Dieser Kompromiss wird von allen Ver-
handlern mitgetragen. 

Die Einbindung der Mühlkreisbahn 
im Bereich Hinsenkampplatz wird der 
politischen Steuerungsgruppe „Neue 
Schienenachse“ zur Prüfung vorgelegt.

Ba.

Brückenfinanzierung – einigung  
zwischen Land oÖ und Stadt Linz

Die Zusammenfassung der vor-
läufigen Wahlergebnisse der Bun-
despräsidentenwahl 2016 der 
Projektgruppe Wahlen des Landes 
Oberösterreich finden Sie unter 
http://wahl.land-oberoesterreich.
gv.at/PWahlbericht.pdf und auf un-
serer Homepage www.ooegemein-
debund.at.

ergebnis Bundes- 
präsidentenwahl 
2016

am 24. nOvEmbEr 2016 wurdE 
dEr wErbEprEIS „caESar“ vEr-
GEbEn. unTEr zahlrEIchEn EIn-
rEIchunGEn In dEr kaTEGOrIE 
„kampaGnE“, vOn dEnEn ES 10 In 
dIE nOmInIErunGSphaSE Schaff-
TEn, war auch JEnE dES famIlI-
EnrEfEraTES. dIE kampaGnE „Ich 
bIn vOrbIld“, wElchE GEmEIn-
Sam mIT dEr aGEnTur „uparT“ Er-
STEllT wurdE, STEllT dIE vOrbIld- 
rOllE dEr ElTErn bEI dEr kIndErEr-
zIEhunG In dEn vOrdErGrund.

„Ich bin Vorbild“ erreichte den 2. Platz. 
Die Kampagne des Familienreferates 
ist breit aufgestellt und wird mittels 
Plakate, Anzeigen, Radiospots und  
Online-Maßnahmen transportiert, um  
diese wichtige Maßnahme zur Bewusst-
seinsbildung optimal zu verbreiten.

„Ich freue mich außerordentlich, dass 
upart und das Familienreferat es mit 
dieser großartigen Kampagne auf den 
zweiten Platz geschafft haben. Mein 
Dank gilt den kreativen Köpfen im Fa-
milienreferat und natürlich auch der 
Agentur upart, mit der das Familienre-
ferat schon lange und erfolgreich zu-
sammenarbeitet. 

Die Vorbildfunktion der Eltern ist grö-
ßer als mancher oft annimmt und Kin-

der lernen in erster Linie durch das, 
was ihnen ihre Eltern vorleben. Um 
dem entsprechend gerecht zu werden, 
ist es wichtig, das entsprechende Be-
wusstsein zu schaffen und mit ‚Ich bin 
Vorbild‘ ist uns das auch hervorragend 
gelungen“, freut sich Familienreferent 
LH-Stv. Dr. Haimbuchner über den Er-
folg beim Caesar 2016.

Bereits 2013 war das Familienreferat 
mit der Kampagne „Aktive Väter“ no-
miniert und erreichte ebenfalls den 
zweiten Platz. Ebenso war das Fami-
lienreferat 2014 mit „Familienland 
Oberösterreich“ nominiert und wurde 
ausgezeichnet.

Familienkampagne erhielt Caesar 2016

Foto: Land OÖ

daS land ObErÖSTErrEIch haT 
dIE ErzIElTE vErEInbarunG 
übEr dEn GEhalTSabSchluSS 
zwISchEn dEm bund und dEr 
GEwErkSchafT ÖffEnTlIchEr 
dIEnST (GÖd) für dIE rund 
20.000 landESbEdIEnSTETEn 
(landESvErwalTunG, GESpaG 
und kEplEr-unIvErSITäTSklInI-
kum) übErnOmmEn. auch für 
dIE ObErÖSTErrEIchISchEn GE-
mEIndEbEdIEnSTETEn wIrd dEr 
abSchluSS GElTEn. 

Der Gehaltsabschluss für das Jahr 
2017 sieht eine Erhöhung um 1,3 %  
mit 1. Jänner 2017 vor und wird das 
Personalbudget des Landes mit 
sechs Millionen Euro belasten. Für 
die GESPAG und das Kepler-Uni-
versitätsklinikum werden Kosten in 
ähnlicher Höhe erwartet. 

Personalreferent Landeshauptmann- 
Stellvertreter Mag. Thomas Stelzer 
bewertet die Gehaltserhöhung als 
„faires Verhandlungsergebnis“ und 
ist erfreut, dass bereits nach drei 
Verhandlungsrunden eine Einigung 
erzielt werden konnte.

1,3 Prozent mehr



 oÖ GemeiNdezeituNG                     . 11

Gemeinde mit Aussicht
Die Gemeinde liegt in einer Seehöhe 
von 568 m auf einem der zahlreichen 
Hügel des Unteren Mühlviertels – weit-
hin im Land sichtbar. Wie von keinem 
anderen Ort im Mühlviertel hat man 
einen Ausblick auf unsere schöne Hei-
mat. An klaren Tagen rahmt das Al-
penpanorama vom Ötscher bis zu den 
Bergen Salzburgs das Bild ein. Aller-
heiligen im Mühlkreis ist eine beliebte 
Wohngemeinde. In den letzten 20 Jah-
ren wurden über 100 Häuser errichtet. 

Für ruhe- und erholungssuchende Wan-
derer bietet Allerheiligen viele abwechs-
lungsreiche Wanderwege. Im Winter 
lädt ein Schilift zum Winterspaß ein.

Wallfahrtskirche Allerheiligen – so 
alt wie Amerika 
Mit dem Bau der Wallfahrtskirche Al-
lerheiligen wurde 1492 begonnen. 
Die Kirche ist im gotischen Stil gebaut, 
deren signifikante Baudetails im Be-
sonderen am Presbyterium und am 
kleinen Turm, dem „Schneckenturm“, 
an der Rückseite schön zu erkennen 
sind. Der Aufgang im Inneren des Tur-
mes führt über eine frei schwebende, 
spindellose Wendeltreppe mit 62 Stu-
fen zu den 3 Bogenfenstern, die einen 
wunderbaren Fernblick gewähren. Ein 
besonderes Juwel ist die frühbarocke  
Orgel aus dem 17. Jh. Durch ihren 
Klang, der einen Halbton über dem 

heute üblichen Kammerton liegt, ist 
die Orgel ein seltenes Stück in ganz  
Europa.

Heiligenstein
Am höchsten Punkt des Ortes erhebt 
sich ein Fels mit einem Schalenstein. 
Dieser Steinblock dürfte dem Volk hei-
lig gewesen sein, denn im Jahr 1504 
wurde dort eine Kapelle errichtet. Wäh-
rend des Kirchenbaues (1492–1522) 
besuchten zahlreiche Wallfahrer die 
Kapelle, die der schmerzhaften Mutter-
gottes geweiht ist. Im Jahr 1783 wurde 
die bereits verfallene Kapelle „Hüttl am 
Heiligenstein“ renoviert.  

Kaolin – Weiße Erde aus Aller- 
heiligen
Am Südrand des Mühlviertler Granit-
massivs, der sogenannten „Böhmi-
schen Masse“, im Ortsgebiet Kriech-
baum, liegt das einzige derzeit in 
Österreich bekannte und abbauwürdi-
ge Kaolinvorkommen. Die Lagerstätte 
des Kaolinvorkommens zeichnet sich 
durch hohe Qualität aus, ist in seiner 
Entstehung von besonderer Art und 
hat eine beachtliche Größe. Entstan-
den ist es im Tertiär, einem erdge-
schichtlichen Zeitabschnitt, der mehr 
als 40 Millionen Jahre zurückliegt. Zu 
dieser Zeit bedeckten ausgedehnte 
Moorlandschaften und Sümpfe das 
Land. Kaolin wird auf dieser Lagerstät-
te bereits über 200 Jahre abgebaut.

das Besondere an meiner Gemeinde ist …
Allerheiligen im mühlkreis – Wallfahrts- und Ausflugsort 

Kaolinum – Bergbauausstellung und 
Waldhochseilgarten 
Der detailgetreu errichtete Schaustol-
len und ein Bergbaumuseum, das die 
Geschichte des Werkes, der Bergleute 
und der Knappenkapelle Kamig belegt, 
finden bei den zahlreichen Besuchern 
großen Anklang. Der Waldhochseilgar-
ten mit seinen 8 Parcours von leicht bis 
schwer lässt die Herzen der Besucher 
höher schlagen.  

Falkenstein
Das Naarntal gehört zu den schöns-
ten Flusstälern des Mühlviertels. Mit 
seinen imposanten Steingebilden be-
eindruckt es zahlreiche Wanderer. Ein 
außergewöhnliches Felsgebilde stellt 
der Falkenstein dar. Die ausgeprägte 
horizontale Klüftung lässt das Natur-
gebilde als einen durch übereinander 
gestapelte Blöcke erbauten Turm er-
scheinen. 
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dIE dIGITalISIErunG SchrEITET In 
allEn bErEIchEn unaufhalTSam 
vOran und bIETET EnOrmE chan-
cEn. dIGITalISIErunG IST Im STraTE-
GISchEn prOGramm „InnOvaTIvES 
OÖ 2020“ alS InTErdISzIplInärES 
QuErSchnITTSThEma dEfInIErT. 
EInE pOSITIvE EnTwIcklunG dEr 
bIldunG und dEr dIGITalISIErunG 
wIrd mITEnTSchEIdEnd SEIn für 
dIE zukunfT unSErEr GESEll-
SchafT. bIldunG, InSbESOndErE dIE 
fÖrdErunG vOn TalEnTEn und pO-
TEnzIalEn unSErEr JünGSTEn, IST 
dIE GrundlaGE unSErEr wISSEnS-
GESEllSchafT.

Um allen unseren Schülerinnen und 
Schülern zukünftig die besten Rahmen-
bedingungen gewährleisten zu kön-
nen, fördert das Land Oberösterreich 
den Anschluss von Glasfaser-Breit-
band-Anschlüssen an den Pflichtschu-
len sowie die weiteren dazugehörigen 
Maßnahmen.

„Die Digitalisierung kommt nicht auf 
uns zu, sondern wir sind mitten in ihr 
drin. Unser Anspruch muss es sein, 
vom Anwender zum Mitgestalter und 
Entwickler zu werden. Auch wenn viele 
Schulen in Oberösterreich bereits gut 
ausgestattet sind, müssen wir das ul-
traschnelle Internet flächendeckend in 
die Schulen bringen“, so Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Mag. Thomas Stel-
zer.

„Den Gemeinden als Schulerhalter 
ist es ein wesentliches Bedürfnis, die 
Digitalisierung frühzeitig erlebbar zu 

machen. Das Gemeinderessort nimmt 
seine Verantwortung in diesem Be-
reich wahr und unterstützt diesen 
Breitband-Ausbau in Oberösterreichs 
Pflichtschulen. Es gilt, neue Techno-
logien zu integrieren und die beste 
Infrastruktur zu ermöglichen, um den 
zukünftigen Anforderungen der Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber gewach-
sen zu sein. Die Digitalisierung ist ein 
wesentlicher Faktor für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes“, so Lan-
desrat Max Hiegelsberger.

Gemeinde-Referentin Birgit Gerstor-
fer begrüßt die gemeinsamen Bemü-
hungen, die Digitalisierung schneller 
als bisher in die Klassenzimmer des 
Landes zu tragen: „Die Digitalisierung 
ist längst Realität, aber noch nicht in 
allen Klassenzimmern angekommen, 
was diese sehr gezielte Förderung des 
Landes sinnvoll und notwendig macht. 
Es darf nicht sein, dass die Schulen den 
Lebensrealitäten der Schülerinnen und 
Schüler hinterherhinken. Diese Initiati-
ve garantiert im wahrsten Sinne des 
Wortes die Anschlussfähigkeit an die 
technologischen Entwicklungen unse-
rer Zeit. Sie ist eine wesentliche Grund-
voraussetzung für einen modernen 
und lebensnahen Unterricht, der den 
Kindern das Rüstzeug für die heutigen 
und zukünftigen Arbeitswelten mit auf 
den Weg gibt.“

Eine aktuelle Erhebung der Education 
Group GmbH zum Thema „Schnelles 
Internet“ an den oberösterreichischen 
Schulen im Zeitraum von Juli bis Okto-
ber 2016 zeigt folgendes Bild: 

Schule wird digital

Die Bandbreite in den Volksschulen be-
wegt sich beim Download vorwiegend 
zwischen 1 und 5 Mbit (146 Schulen) 
bzw 6 und 10 Mbit (130) – beim Upload 
zwischen 0 und 1 Mbit (218). In den 
Neuen Mittelschulen liegt die Band-
breite beim Download vorwiegend zwi-
schen 16 und 20 Mbit (87 Schulen) bzw 
zwischen 6 und 10 Mbit (28), ebenso 
beim Upload vorwiegend zwischen 16 
und 20 Mbit (73) bzw 0 bis 1 Mbit (29).

Daraus ergeben sich folgende Maß-
nahmen zur Verbesserung der digita-
len Infrastruktur in den Schulen:

1. Digitale Agenda und Einrichtung 
Arbeitsgruppe zur Digitalisierung
LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer hat  
bereits die Erarbeitung einer „Digita-
len Agenda für Oberösterreichische 
Schulen“ beauftragt. Expert(inn)en und 
wichtige Partner des Landes Oberös-
terreich arbeiten dabei gemeinsam an 
einer Digitalen Agenda für Oberöster-
reich. Diese Agenda soll neben nötigen 
Infrastrukturmaßnahmen auch päda-
gogische Konzepte beinhalten, die den 
Weg zur „Schule der Zukunft“ ebnen, 
damit die digitale Infrastruktur dann 
auch genutzt wird.  

2. Breitband-Förderung
Für den flächendeckenden Ausbau des 
ultraschnellen Internets stellt das Land 
Oberösterreich in den nächsten drei 
Jahren sechs Millionen Euro zur Ver-
fügung. Das Land Oberösterreich för-
dert zwei Drittel der Kosten, ein Drittel 
tragen die Gemeinden. In Summe kön-
nen daher neun Millionen Euro in den 
Breitbandausbau investiert werden.
Förderkriterien auf einen Blick:

• Förderzeitraum: 1. Jänner 2017 bis 
31. Dezember 2019

• Gesamtvolumen: 9 Millionen Euro 
(davon 6 Millionen vom Land OÖ,  
3 Millionen Eigenanteil der Gemein-
den)

• Anspruchsberechtigt sind die Ge-
meinden (ohne Statutarstädte) für 
ihre Pflichtschulen

• Förderquote des Landes OÖ: Zwei 
Drittel der angeführten Investitions-
summen

SchuLtyp GLASFASEr- SonStiGE AnBinDunG SummE 
 AnBinDunG (ADSL, KABEL) DEr SchuLEn

VS 108 375 483

nmS 112 87 199

POLy 15 12 27

aSo 8 14 22

SummE  
AnBinDunGSArt 243 488 731
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Förderkriterien im Detail:
1) Gefördert werden die einmaligen 

Kosten für die Errichtung und Her-
stellung von ultraschnellen Breit- 
band Glasfaser-Internet-Anschlüs-
sen für die öffentlichen Pflichtschul-
standorte.

2) Wenn alle Schulstandorte in der 
Gemeinde bereits über einen Breit-
band Glasfaser-Internet-Anschluss 
verfügen, ist auch eine Förderung 
für Inhouse-Verteilung (W-LAN) 
möglich.

3) Sind sowohl Breitband-Anschluss 
als auch Inhouse-Verteilung (W-LAN 

in allen Klassen) bereits erfüllt, kön-
nen auch Geräte für die Nutzung 
dieser Infrastruktur (zB Notebooks, 
Tablets, Beamer) bis zur maximalen 
Investitionssumme von €  10.500,– 
gefördert werden.

Förderhöhe: 
Das Land Oberösterreich bietet folgen-
de Förderungsvarianten an: 
Die Förderung von Gemeinden mit bis 
zu 2 Schulstandorten ist mit 21.000 
Euro begrenzt. (Die maximale Förder-
höhe beträgt daher 14.000 Euro = 2/3). 

LR Max Hiegelsberger, LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer, LR Birgit Gerstorfer, MBA
Foto: Land OÖ/Liedl

Die Förderung von Gemeinden mit  
3 bis 5 Schulstandorten ist mit 27.000 
Euro begrenzt. (Die maximale Förder-
höhe beträgt daher 18.000 Euro = 2/3). 
Die Förderung von Gemeinden mit 
mehr als 5 Schulstandorten ist mit 
33.000 Euro begrenzt. (Die maximale 
Förderhöhe beträgt daher 22.000 Euro 
= 2/3). 

Die Förderung wird aus dem Bildungs-
ressort und dem Gemeinderessort fi-
nanziert und über das Bildungsressort 
abgewickelt.

3. Verpflichtung zum Breitband-An-
schluss bei Schulneubauten
Oberösterreichs Schulen sollen künf-
tig flächendeckend im ganzen Land 
über einen Glasfaseranschluss verfü-
gen. Um dieses Ziel möglichst einfach 
zu erreichen, sind bei jedem größeren 
Bauvorhaben die entsprechenden Vo-
raussetzungen für einen Anschluss zu 
schaffen. 

Die Schulerhalter und damit im Pflicht-
schulbereich die Gemeinden müssen 
daher bei jedem Neu-, Zu- oder Um-
bau und bei größeren Sanierungen alle 
notwendigen Voraussetzungen für ei-
nen Anschluss schaffen – davon erfasst 
sind sowohl Zuleitungen, Inhouse-Ver-
kabelungen als auch Leerverrohrun-
gen.

Am 18. November 2016 haben Präsi-
dent LAbg. Bgm. Hans Hingsamer und 
Direktor Mag. Franz Flotzinger dem 
Studiengang PUMA 2014 der FH Ober-
österreich, Campus Linz einen Besuch 
abgestattet. Das Bachelorstudium 
Public Management qualifiziert seine 
Absolvent(inn)en zur Fachkraft für Ma-
nagementaufgaben im Bereich öffent-
licher Dienstleistungen. Im Rahmen 
ihres Besuches erläuterten die beiden 
die Arbeit des OÖ Gemeindebundes 
als Interessenvertretung und gaben 
Einblicke in zukünftige Herausforde-
rungen. Abschließend blieb auch noch 
Zeit, um die Fragen der Studierenden 
ausführlich zu beantworten. Hö.

oÖ Gemeindebund besucht FH oberösterreich
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Gemeindebundjuristen diskutieren

▪ Stellung der Nachbarn im Bewil-
ligungsverfahren für eine Anten-
nenanlage

Die Stellung der Nachbarn im Verfahren 
der Errichtung von Antennenanlagen, 
welche eine Höhe von drei Metern über-
steigen und somit gem § 24 Abs 1 Z 5 OÖ 
BauO bewilligungspflichtig sind, ist gem  
§ 31 Abs 1a OÖ BauO zu beurteilen. 
Nachbarn haben gem § 31 Abs 1a OÖ 
BauO nur eine eingeschränkte Nach-
barstellung und keine Parteistellung 
und somit nur ein Anhörungsrecht. Da 
ihnen die Parteistellung fehlt, haben sie 
auch kein Recht auf Akteneinsicht. 

▪ Keine Indexsicherung bei Rück-
zahlung von Aufschließungs- und 
Erhaltungsbeiträgen

Wird ein Grundstück von Bauland in 
Grünland rückgewidmet, so sind die 
bereits geleisteten Beiträge an den 
abgabepflichtigen Grundeigentümer  
rückzuerstatten. Da § 26 Abs 7 OÖ ROG 
keine Ausführungen bezüglich einer In-
dexsicherung enthält, sind die tatsäch-
lich geleisteten Aufschließungsbeiträge 
zurückzuzahlen. Hinsichtlich der Erhal-
tungsbeiträge verweist § 28 Abs 4 OÖ 
ROG ebenfalls auf § 26 Abs 7 OÖ ROG, 
weshalb auch diese in der geleisteten 
Höhe rückzuerstatten sind.

▪ Barrierefreiheit bei Gebäudeum-
bau und Errichtung eines Gewer-
bes

Bei dem Umbau eines Gebäudes in der 
anfragenden Gemeinde soll ein Ener-
getiker-Gewerbe eingerichtet werden. 
Es wurde an uns die Frage gerichtet, 
ob diese Räumlichkeiten barriere-
frei ausgeführt werden müssen. Gem  
§ 31 Abs 1 BauTG ist eine barrierefreie 
Gestaltung der Bauwerke notwendig. 
Diese Bestimmung ist im Lichte des 
Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetzes 2006, welches besagt, dass  
alle Unternehmen, die Waren oder 
Dienstleistungen anbieten, barriere-
freie Räumlichkeiten aufweisen müs-
sen, zu interpretieren.

▪ Beschlussfähigkeit der Wahlbe-
hörde

Ist in einer Gemeinde die Wahlbehör-
de nicht vollständig besetzt, da eine 

Partei keinen Beisitzer vorgeschlagen 
hat, so wurde die Frage aufgeworfen, 
wieviele Beisitzer notwendig sind, um 
Beschlussfähigkeit zu erreichen. Gem 
§ 17 NRWO ist für die Beschlussfähig-
keit wenigstens die Hälfte der Beisitzer 
notwendig. Von den für die Gemeinde-
wahlbehörde notwendigen neun Bei-
sitzern ist daher eine Anwesenheit von 
fünf Beisitzern notwendig. Unter analo-
ger Heranziehung von § 50 OÖ GemO, 
welcher ebenfalls auf die Beschlussfä-
higkeit eines Kollegialorgans der Ge-
meinde abstellt, ist dazu auszuführen, 
dass für die Beschlussfähigkeit immer 
vom Soll-Stand, dh der gesetzlich vor-
geschriebenen Anzahl, auszugehen ist.

▪ Befangenheit des Bürgermeisters
Liegt eine Befangenheit des Bürger-
meisters (zB bei Erlass des erstin- 
stanzlichen Bescheides) zu einem Ta-
gesordnungspunkt in der Gemein-
deratssitzung vor, so hat dieser den 
Vorsitz vor Eintritt in den Tagesord-
nungspunkt an den Vize-Bürgermeister 
zu übergeben. Der Bürgermeister darf 
sich weder an der Beratung noch an 
der Beschlussfassung beteiligen, muss 
aber den Raum nicht verlassen. Er kann 
lediglich aufgrund eines Geschäftsbe-
schlusses als Behörde 1. Instanz zur Sa-
che gehört werden, darf dabei die Ent-
scheidung jedoch nicht beeinflussen.

▪ Blaulichtbescheid bei Einsatzfahr-
zeugen der Freiwilligen Feuer-
wehr nicht notwendig

Ob für Einsatzfahrzeuge der Freiwilli-
gen Feuerwehr ein Blaulichtbescheid 
ausgestellt werden muss, ist gem § 20 
Kraftfahrgesetz zu beurteilen. Gem  
§ 20 Abs 1 Z 4 lit d KFG dürfen Schein-
werfer und Warnleuchten mit blauem 
Licht bei Feuerwehrfahrzeugen ohne 
Bewilligung angebracht werden, wes-
halb von der Gemeinde kein Blaulicht-
bescheid auszustellen ist.

▪ Wesentliche Vertragsänderun-
gen benötigen vergaberechtliche 
Ausschreibung

Ein Vertrag zwischen einer Gemein-
de und einem Transportunterneh-
men für Abfallabfuhr soll verlängert  
werden. Dieser neue Vertrag soll neue 

Regelungen über die Dauer und Inhalte 
des Vertrages beinhalten. Daher wurde 
die Frage aufgeworfen, ob unter diesen 
Umständen eine neue vergaberechtli-
che Ausschreibung notwendig ist. Eine 
Änderung der Laufzeit und von wesent-
lichen Inhaltspunkten verpflichtet zu 
einer neuen Ausschreibung.

▪ Maßstab für Neubau „an gleicher 
Stelle“

Bei einem Abbruch und Neubau eines 
Gebäudes im Grünland wurde gefragt, 
wie die Formulierung „an gleicher Stel-
le“ auszulegen ist. Zur Beurteilung der 
Formulierung „an gleicher Stelle“ ist ein 
strenger Maßstab heranzuziehen. Im 
Wesentlichen wird sich der Bereich für 
den Neubau auf die frühere mit dem 
Altbau bebaute Baufläche beschränken. 

▪ Fristverlängerung für Baufertig-
stellung

In der anfragenden Gemeinde wurde 
zwei Jahre nach Erteilung der Baube-
willigung die Teilfertigstellung eines 
selbstständigen Teils des Bauvorha-
bens angezeigt. Grundsätzlich ist in-
nerhalb von drei Jahren ab Erteilung 
der Baubewilligung mit der Errichtung 
des Gebäudes zu beginnen. Ansonsten 
erlischt die Baubewilligung. Wird inner-
halb dieser drei Jahre begonnen, aber 
nicht innerhalb von fünf Jahren fertig-
gestellt, so erlischt sie ebenso. Es kann 
jedoch vor Ablauf der Frist ein Fristver-
längerungsantrag für den noch nicht 
fertiggestellten Teil gem § 38 Abs 4 OÖ 
BauO gestellt werden. Die Bewilligung 
einer Fristverlängerung kann erteilt 
werden, sofern die Verlängerung ange-
messen erscheint.

▪ Identitätsnachweis bei Wohnsitz- 
anmeldung

Für die Begründung eines Wohnsitzes 
in Österreich benötigt ein deutscher 
Staatsbürger für die Anmeldung nach 
dem MeldeG entsprechende Unterla-
gen. Jedenfalls notwendig ist ein Iden-
titätsnachweis, welcher durch eine öf-
fentliche Urkunde, aus der Familien-/
Nach- und Vorname, Familienname 
vor der ersten Eheschließung, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Staats-
angehörigkeit des Unterkunftnehmers 
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hervorgehen, nachgewiesen wird. Eine 
Identitätsfeststellung ist unseres Erach-
tens in Form eines Lichtbildausweises 
(Reisepass oä) gewährleistet.

▪ Umfang der Auskunftssperre im 
ZMR

Die Erteilung der Meldeauskunft aus 
dem Melderegister umfasst gem § 18 
Abs 1 MeldeG nur den Hauptwohnsitz. 
Wurde darüber eine Auskunftssperre 
verhängt, so dürfen über diese Daten 
keine Auskünfte erteilt werden. Da in 
§ 18 MeldeG keinerlei Ausführungen 
zum Nebenwohnsitz enthalten sind, 
so ist davon auszugehen, dass darüber 
nie Auskünfte erteilt werden dürfen 
und daher auch keine Auskunftssperre 
zu beantragen ist.

▪ Keine Gebarungskontrolle des 
Prüfungsausschusses während 
der Planungsphase eines Bauvor-
habens

Es wurde gefragt, ob der Prüfungs-
ausschuss das Bauvorhaben bereits 
während der Planungsphase überprü-
fen darf. Die Gebarungskontrolle des 

Prüfungsausschusses ist zwar weit 
auszulegen, hat jedoch nachträglich zu 
erfolgen. Während der Planungsphase 
stehen dem Gemeinderat die anderen 
Ausschüsse als Hilfsorgane zur Verfü-
gung.

▪ Keine Akteneinsicht bei Veran-
staltungsplanung für Nachbarn

In einer Mitgliedsgemeinde wurde von 
den Nachbarn des Ortsplatzes gefor-
dert, im Rahmen der Auskunftspflicht 
über Veranstaltungen informiert zu 
werden bzw Akteneinsicht zu erhalten. 
Ein Recht auf Akteneinsicht steht nur 
dann zu, wenn der Nachbar in dem 
Verfahren über Parteistellung verfügt. 
Da das Veranstaltungsgesetz keine 
Parteistellung für Nachbarn vorsieht, 
kann auch kein Recht auf Akteneinsicht 
begründet werden. Im Zuge des Rechts 
auf Auskunft gem § 20 Abs 4 B-VG be-
steht die Möglichkeit, den Nachbarn 
formlos und in Kürze über den Stand 
des Verfahrens zu informieren. Wird 
erneut ein Antrag auf Auskunft einge-
bracht, so wäre dieser mit Bescheid zu 
erledigen.

▪ Umbettung einer Urne
Vor einigen Jahren wurde in einer Ge-
meinde bescheidmäßig gestattet, eine 
Urne außerhalb eines Urnenhaines, 
einer Urnenhalle oder eines Friedho-
fes beizusetzen. Da dieses Grundstück 
nun verkauft wurde, soll auch die 
Urne umgebettet werden. Dadurch ist 
eine erneute Beisetzung an einem an-
deren Ort durchzuführen und dafür 
unter analoger Anwendung des § 21  
OÖ Leichenbestattungsgesetz wiede-
rum ein Bescheid zur Gestattung der 
Beisetzung notwendig. Im Gesetz ist 
keine Frist für die Dauer der Gestattung 
vorgesehen.

▪ Festlegung der Sperrstunde im 
Gastgewerbe

Die Festlegung einer früheren Auf-
sperrstunde und einer späteren Sperr-
stunde für die im Gastgewerbe tätigen 
Betriebe fällt gem § 113 Abs 3 GewO 
in den Zuständigkeitsbereich der Ge-
meinde. Daher ist die zuständige Be-
hörde für die Erteilung der Bewilligung 
der Bürgermeister.
 Mag. Hae.

Happy Birthday!

EIn – um nIchT zu SaGEn „dEr“ – 
präSIdEnT wurdE 65. prOf. hElmuT 
mÖdlhammEr fEIErTE In IlluSTrEm 
krEIS dIESEn bESOndErEn GEburTS-
TaG. dIE GäSTElISTE laS SIch wIE daS 
whO IS whO dEr ÖSTErrEIchISchEn 
pOlITIk.

Schon beim Eingang zum gemütlichen 
Wiener Heurigen wurde klar, dass hier 
ein besonderer Jubilar gefeiert wurde. 
Da die halbe Bundesregierung versam-
melt war, war die Polizeipräsenz un-
übersehbar.

Neben Innen- und Außenminister wa-
ren Bildungs- und Familienministerin, 
der Präsident der Wirtschaftskammer, 
der Bundespräsident aD und fast alle 
Repräsentanten der österreichischen 
Kommunalpolitik zusammengekom-
men, um den 65er von Helmut Mödl-
hammer zu feiern.

Es war ein ganz besonderer Geburts-
tag, hatte Mödlhammer doch beim 
Österreichischen Gemeindetag in Kla-
genfurt seinen Rückzug aus der Funk-
tion des Präsidenten für kommendes 
Frühjahr angekündigt.

Die Laudatio hielt Außenminister Se-
bastian Kurz, der Mödlhammer als ei-

Die Präsidenten der Landesverbände überbrachten die Glückwünsche aus den 
Bundesländern.  Foto: Österreichischer Gemeindebund

nem, der ihn von Anfang an unterstützt 
hatte, dankte. Viele Gratulantinnen und 
Gratulanten schlossen sich den guten 
Wünschen des Laudators an. 

Auch wir möchten von dieser Stelle die 
allerbesten Wünsche, Glück und Ge-
sundheit und alles Gute für den bevor-
stehenden Ruhestand überbringen.
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MMag. Andrea Huber
LeitnerLeitner

Neues im Steuerrecht

mÖGlIchkEIT dEr rückwIrkEndEn 
rEchnunGSbErIchTIGunG

Für die Vornahme eines Vorsteuerab-
zugs im Unternehmensbereich der 
Gemeinde ist das Vorliegen einer ord-
nungsgemäßen Rechnung zwingende 
Voraussetzung. Dementsprechend 
haben Rechnungen gemäß § 11 UStG 
folgende merkmale aufzuweisen:

1. Name und Anschrift des leisten-
den Unternehmers 

2. Name und Anschrift des Leistungs-
empfängers (Gemeinde) 

3. UID-Nummer des leistenden Un-
ternehmers 

4. UID-Nummer des Leistungsemp-
fängers (Gemeinde), wenn der Ge-
samtrechnungsbetrag höher als 
EUR 10.000,00 ist 

5. Menge und handelsübliche Be-
zeichnung der gelieferten Gegen-
stände bzw  Art und Umfang der 
sonstigen Leistung 

6. Tag der Leistung bzw Leistungs-
zeitraum

7. Entgelt (Nettobetrag) und anzu-
wendender Steuersatz 

8. Den auf das Entgelt entfallenden 
Steuerbetrag 

9. Hinweis auf allfällige Steuerbefrei-
ung 

10. Ausstellungsdatum 
11. Fortlaufende Nummer

Für Kleinbetragsrechnungen (Ge-
samtbetrag brutto bis maximal 
Eur  400,00) bestehen Erleichterun-
gen, sodass diese lediglich folgende 
Rechnungsmerkmale aufzuweisen ha-
ben: 

1. Name und Anschrift des leistenden 
Unternehmers 

2. Menge und handelsübliche Bezeich-
nung der gelieferten Gegenstände 
bzw Art und Umfang der sonstigen 
Leistung 

3. Tag der Leistung bzw Leistungszeit-
raum 

4. Entgelt und Steuerbetrag in einer 
Summe (Bruttobetrag) 

5. Steuersatz
6. Ausstellungsdatum

Davon zu unterscheiden sind die  
seit 1. 1. 2015 bei Barumsätzen im  
Unternehmensbereich bestehenden 
Anforderungen iZm der Belegertei-
lungspflicht. Hier bestehen zum Teil 
abweichende oder zusätzliche Beleg-
merkmale. Neben den Voraussetzun-
gen an eine Kleinbetragsrechnung hat 
der Beleg den Barzahlungsbetrag ge-
trennt nach Steuersätzen, die fortlau-
fende Nummer und ab 1. 4. 2017 bei 
Vorliegen einer Registrierkassenpflicht 
zusätzlich Kassenidentifikationsnum-
mer, Datum und Uhrzeit der Beleg- 
ausstellung sowie maschinenlesbaren 
Code (zB QR-Code) zu enthalten. 

Der Vorsteuerabzug ist (mit Ausnah-
me von Anzahlungen) grundsätzlich 
immer erst in jenem Zeitpunkt (Um-
satzsteuervoranmeldungszeitraum) 

vorzunehmen, in dem die Leistung er-
bracht wurde und die entsprechende 
Rechnung iSd UStG vorliegt.

Nach Ansicht des Europäischen Ge-
richtshofs kommt – entgegen der 
bisherigen Judikatur des VwGH – ei-
ner nachträglichen Berichtigung ei-
ner mangelhaften Rechnung wegen 
Fehlens eines Rechnungsmerkmals 
(zB UID-Nummer des Leistenden) 
Rückwirkung zu (EuGH 15. 9. 2016, 
C-518/14 Senatex). Das bedeutet, dass 
der Leistungsempfänger den Vorsteu-
erabzug bereits in dem Voranmel-
dezeitraum geltend machen kann, in 
dem die ursprüngliche (mangelhafte) 
Rechnung vorliegt. Wird somit eine 
mangelhafte Rechnung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt korrigiert, bleibt 
dennoch rückwirkend der Vorsteuer-
abzug erhalten. 

Diese Ansicht wird auch von der Finanz-
verwaltung geteilt. So wurde bereits in 
der bisherigen Betriebsprüfungspra-
xis der ursprünglich vorgenommene 
Vorsteuerabzug belassen, wenn der 
Rechnungsmangel innerhalb einer 
vom Betriebsprüfer festgesetzten Frist 
behoben wurde.

Liegt hingegen überhaupt keine Rech-
nung (dh auch keine mangelhafte 
Rechnung, die später vom leistenden 
Unternehmer berichtigt wird) vor, so 
kann ein Vorsteuerabzug erst für den 
Veranlagungszeitraum vorgenommen 
werden, in dem eine entsprechende 
Rechnung erstmalig vorliegt.

Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz
t   +43 732 70 93-0
e   linz.office@leitnerleitner.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie auch  
die Steuerhotline des OÖ Gemeindebundes.
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EInE rEIhE vOn maSSnahmEn In dEr 
bau- und EInrIchTunGSvErOrd-
nunG für kIndErbETrEuunGSEIn-
rIchTunGEn SInd In EInEr nEuEn 
vErOrdnunG vErEInfachT vOrGE-
SEhEn.

Konkret handelt es sich um folgende 
Punkte:
• Entfall von Zentimeterangaben und 

generelles Abstellen auf kindge-
rechte Maße, zB Toiletten, Handläu-
fe, Garderobenplätze und -haken, 
Handwaschbecken etc.

• Entfall der Bestimmungen, die be-
reits in anderen Rechtsgrundlagen 
(zB OIB-Richtlinie, OÖ Bautechnik-
verordnung) enthalten sind, sofern 
nicht Sonderregelungen erforderlich 
sind, zB: Entfall der Sonderregelung 
betreffend die lichte Durchgangsbrei-
te der Gänge, da es entsprechende 
Bestimmungen in der Bautechnikver-
ordnung gibt.

Kindergärten werden kinderleicht 

• Schaffung der Möglichkeit der  
Mitnutzung von bestehenden Räu-
men als Bewegungsräume bzw  
multifunktionale Räume ab der  
4. Gruppe: So ist bisher vorgeschrie-
ben, dass ab vier Kindergarten-Grup-
pen ein zweiter Bewegungsraum 
bzw ein multifunktionaler Raum zu 
schaffen ist. Nunmehr soll es die 
Möglichkeit geben, die Mitbenüt-
zung eines nahe gelegenen, geeig-
neten Raumes zu vereinbaren. So 
können bestehende, leer stehende 
Räume besser weitergenutzt wer-
den. 

• Streichung entbehrlicher Bestim-
mungen: zB bewegliche Roste für 
Schuhe, Anschlagtafel beim Ein-
gang, Verfliesung der Wände, Haus-
beleuchtung, Schuhabstreifvorrich-
tung usw.

• Ausnahmen und Erleichterungen: 
Mangelnde Raumhöhe soll durch 

entsprechende andere Maßnahmen 
ausgeglichen werden können.

• Verordnung versehen mit „Sunset 
Legislation“ – in sechs Jahren erneu-
te Prüfung

„Mehr Hausverstand, weniger Bü-
rokratie“, das muss das Motto sein, 
um eine vernünftige bauliche Lösung 
beim Neu- oder Umbau einer Kinder- 
betreuungseinrichtung zu schaffen. 
Dabei muss es weniger um exakte 
Zentimeterangaben gehen, sondern 
vielmehr um vernünftige Lösungen, 
die von allen Seiten vertreten werden 
können. „Die steigenden Kinderzahlen 
machen einen laufenden Ausbau er-
forderlich, weshalb rasche, aber auch 
flexible Lösungen benötigt werden, 
um den Bedarf der oberösterreichi-
schen Familien in ihren Gemeinden 
decken zu können“, so LH-Stv. Mag. 
Thomas Stelzer.

Be
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JEdEr JahrESanfanG IST für JE-
dEn vOn unS ImmEr auch EIn 
klEInEr nEuSTarT. auch dIE OÖGz 
machT mIT dIESEm JahrESbEGInn 
EInEn nEuanfanG Im nEuEn lay-

OuT. abEr nIchT nur unSErE zEI-
TunG, unSEr GESamTEr auSSEnauf- 
TrITT wurdE nEu GESTalTET. Erfah-
rEn SIE dazu mEhr auf dEn fOl-
GEndEn SEITEn.

Neues Jahr, neuer Auftritt
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Altes Logo (oben) und neues Logo (unten).

der oÖ Gemeindebund präsentiert sich in neuem design

Die personellen und räumlichen Ver-
änderungen des OÖ Gemeindebun-
des werden nun durch einen neuen 
Außenauftritt abgerundet. Aus diesem 
Anlass entstand in Zusammenarbeit 
mit dem Team des Gemeindebun-
des in den letzten sechs Monaten ein 
neu überarbeitetes Corporate Design, 
das die Kernwerte und Elemente des 
bisher bestehenden Designs mit ein-
schließt. Das zentrale Element ist dabei 
das neu designte Logo. Dazu wurden 
die geschlossene, kreisrunde Form 
und der Buchstabe „G“ des alten Logos 
übernommen und in moderner Weise 
uminterpretiert. Auch das Landeswap-
pen, das die enge Zusammenarbeit 
zwischen Land und Gemeinde sym-
bolisiert,  wurde integriert. Es ruht auf 
dem Querstrich des Buchstabens und 
schließt damit die kreisähnliche Fläche. 

Durch den Querstrich des Buchsta-
bens ergibt sich zudem eine gedank-
liche Vierteilung dieser Fläche, welche 
die vier oberösterreichischen Viertel 
versinnbildlicht.

Der Prozess der Umstellung auf das 
neue Corporate Design erfolgte in 
mehreren Schritten: Die erste Pha-
se war mit Ende 2016 abgeschlossen 
und umfasste die Umstellung aller 

Drucksorten sowie der Beschilderun-
gen des neuen Büros. Zudem erscheint 
die aktuelle Ausgabe der OÖ Gemein-
dezeitung zum ersten Mal im neuen 
Layout. Als nächstes wird auch die 
Website des Gemeindebundes an das 
neue Design angepasst. Während Sie 
dort weiterhin alle gewohnten Services 
finden, sollen künftig auch fortwäh-
rend upgedatete News zum Kommen 
und Wiederkommen einladen.

Mag. Martin Liedl
Partner der afp Werbeagentur

„Das Wichtigste für ein 
Unternehmen bzw eine 

Organisation ist 
Authentizität. Der Zeitpunkt 

des CD-Relaunches war 
daher aufgrund der 

Übersiedlung in das neue 
Büro perfekt gewählt.“ 
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PowerPoint-Präsentation Roll up

Drop Flag

Briefpapier mit Visitenkarte

Kuvert C5/6
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Stellungnahmen des Österreichischen Gemeindebundes

▪ Bundesgesetz, mit dem das Pfle-
gefondsgesetz geändert wird 

„Festgehalten wird, dass es aufgrund 
des novellierten PFG zu keinen finan-
ziellen Mehrbelastungen der Länder 
kommen darf.“ 
Dieser von Bund, Ländern und Ge-
meinden vereinbarten Prämisse wurde 
im vorliegenden Entwurf vor allem im 
vorgeschlagenen § 3a PFG noch nicht 
entsprechend Rechnung getragen, wo-
mit hiermit auf das „Nachbessern“ zu 
drängen ist, welches im Rahmen der 
Gespräche vom 14. 11. 2016 erörtert 
und von BMF-Seite bereits zugesagt 
wurde.
Hier ist insbesondere auf die in  
§ 3a Abs 4 PFG geplante Regelung zu 
Nachtdienst bzw Rufbereitschaft zu 
verweisen, die bei Gesetzwerdung 
im gegenwärtigen Wortlaut deutliche 
Mehrkosten zur Folge hätte. Weder 
erschließt sich eine fachliche Begrün-
dung für diese Regelung, noch nimmt 
die Regelung Bezug auf die konkrete 
Situation der jeweiligen stationären 
Einrichtung (Größe, räumliche Lage 
und damit zusammenhängend auch 
die künftige Verfügbarkeit von höher 
qualifiziertem Personal im ländlichen 
Raum etc). Schließlich nimmt Abs 4 
leg cit auch keine Rücksicht auf die 
GuKG-Novelle 2016.

▪ Sozialversicherungs-Änderungs-
gesetz 2016

Die Alterssicherungskommission soll 
sowohl den Bereich der gesetzlichen 
Pensionsversicherung als auch der 
Pensionen des öffentlichen Dienstes 
einem Monitoring unterziehen. Wei-
ters soll sie Berichte und Vorschläge 
an die Bundesregierung erstatten, die 
wiederum dem Nationalrat zu berich-
ten hat. Die Entwicklung der gesetz-
lichen Pensionsversicherung der Be-
diensteten der Länder und Gemeinden 
ist jeweils gesondert darzustellen bzw 
ist darüber zu berichten.

Derzeit ist vorgesehen, dass dieser 
Kommission Vertreter des Bundes, Ver-
treter der Sozialpartner, Vertreter der 
Senioren und der Jugend (mit Stimm-
recht bzw Teilstimmrecht) bzw sonsti-
ge Experten (zB PVA, BVA, WIFO, IHS; 

ohne Stimmrecht) angehören. Soweit 
die Pensionen der Beamten und Be-
amtinnen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden betroffen sind, soll die 
Interessenswahrnehmung durch einen 
Experten des Bundeskanzleramtes 
und einen Experten des Bundesminis-
teriums für Finanzen erfolgen (vgl § 3 
Abs 1 Z 2 und § 3 Abs 3 des Entwurfes). 
Es darf im gegebenen Fall darauf hin-
gewiesen werden, dass gemäß Art 115 
Abs 3 B-VG der Österreichische Ge-
meindebund (und der Österreichische 
Städtebund) berufen sind, die Interes-
sen der Gemeinden zu vertreten. Der 
gegenständliche Gesetzesvorschlag ist 
daher dahingehend abzuändern, dass 
jedenfalls ein Vertreter des Österrei-
chischen Gemeindebundes sowie des 
Österreichischen Städtebundes in die 
Alterssicherungskommission aufzu-
nehmen ist.

▪ Bundesgesetz über den weiteren 
Ausbau ganztägiger Schulformen 
(Bildungsinvestitionsgesetz)

In Anbetracht der Tatsache, dass die 
im Rahmen des Begutachtungsver-
fahrens zum Ministerialentwurf geäu-
ßerten Bedenken und Kritikpunkte in 
keiner Weise Berücksichtigung gefun-
den haben, bleiben diese mit Verweis 
auf die diesbezügliche Stellungnah-
me (Schreiben vom 16. Nov. 2016,  
ZI K-200/161116/HA,SE) vollinhaltlich 
aufrecht. Die Außerachtlassung der 
Kritikpunkte ist insofern bedauerlich, 
als Hauptbetroffene dieses Gesetzes-
werkes die Gemeinden sind, die auf 
Grundlage dieses Gesetzes Ausbau-
maßnahmen umsetzen sollten bzw 
hierzu veranlasst werden sollen. 
Abgesehen davon sind auch die im 
Vergleich zum Ministerialentwurf vor-
genommenen Änderungen kritisch zu 
beurteilen und geht der Österreichi-
sche Gemeindebund davon aus, dass 
der nunmehr vorliegende Gesetzes- 
entwurf letztlich darauf hinauslaufen 
wird, dass die bereitgestellten Mit-
tel nicht abgerufen werden (können) 
und der von allen Seiten gewünschte 
Ausbau ganztägiger Schulangebote 
schlicht nicht stattfinden wird.
Daran wird auch die vorgesehene 
Möglichkeit nichts ändern, dass die in 

einem Jahr nicht aufgebrauchten Mit-
tel, nicht nur in das nächste, sondern 
auch in das übernächste Jahr übertra-
gen werden können.

▪ Deregulierungs- und Anpassungs-
gesetz 2016 – Inneres

Der Österreichische Gemeindebund 
begrüßt ausdrücklich, dass einem der 
Hauptkritikpunkte, die im Begutach-
tungsverfahren zum Ministerialent-
wurf vorgebracht wurden, in der nun-
mehr vorliegenden Regierungsvorlage 
Rechnung getragen wurde. Demnach 
sind die Standesämter im Sterbefall 
nicht mehr angehalten, die Daten der 
Kinder eines Verstorbenen zu ermit-
teln. Es sind nur Daten zu erfassen, so-
fern diese bekannt sind. 
Damit ist weiterhin die Ermittlung der 
gesetzlichen Erben und Pflichtteilsbe-
rechtigten richtigerweise eine Aufgabe 
der Verlassenschaftsgerichte bzw der 
von diesen beauftragten Notare. Eine 
Überwälzung dieser Aufgabe an die 
Standesämter hätte einen ungemein 
hohen und kaum administrierbaren 
Aufwand für die Personenstandsbe-
hörden zur Folge gehabt.

▪ Abgabenänderungsgesetz 2016
Ad Gebühren im personenstands- 
wesen 
Seit Jahren fordern Gemeinden eine 
Anpassung der Gebührensätze im 
Personenstandswesen, da diese zum 
Teil seit den 70er-Jahren (!) nicht an-
getastet wurden. Obwohl im Zuge der 
Errichtung des Zentralen Personen-
standsregisters (ZPR) mehrfach eine 
Anpassung auch vonseiten des Finanz-
ministeriums zugesagt wurde, blieb 
diese bisher aus.
Im Zuge der Novelle des Personen-
standsgesetzes (Deregulierungs- und 
Anpassungsgesetz 2016 – Inneres) ist 
vorgesehen, dass zukünftig mit 1. April 
2017 die Standesämter auch die Be-
gründung eingetragener Partnerschaf-
ten zu erledigen haben. Wenngleich 
die Übertragung dieser zusätzlichen 
Aufgabe aus Sicht des Österreichi-
schen Gemeindebundes als richtig und 
nachvollziehbar angesehen wird, gibt 
es derzeit – anders als etwa im Falle 
einer Trauung – keine Gebührenrege-
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lung in der Bundesverwaltungsabga-
benverordnung für die Begründung 
einer eingetragenen Partnerschaft und 
ist eine solche dem vorliegenden Ent-
wurf nicht zu entnehmen.

▪ Bundesgesetz, mit dem die  
Gewerbeordnung 1994 geändert 
wird

Gegen die geplanten Änderungen, so-
weit sie die Liberalisierung der Gewer-
beordnung 1994 in Richtung Freigabe 

von 19 Teilgewerben, die Erweiterun-
gen und Präzisierung bei den Neben-
rechten und die Freistellung des Ge-
werbeverfahrens von Gebühren und 
Abgaben des Bundes, insbesondere 
für Gewerbeanmeldungen und für 
Betriebsanlagengenehmigungsver-
fahren, betreffen, bestehen vonseiten  
des Österreichischen Gemeindebun-
des keine Einwände. 
Ad §§ 356b und § 359 Abs 5 
Massive Bedenken bestehen jedoch 

eu-Rechtsteleskop

▪ EU-Klimapolitik

Als Nachfolgeregelung für die Ende 
2020 auslaufende zweite Verpflich-
tungsperiode des Kyoto-Protokolls 
nahm die VN-Klimakonferenz im De-
zember 2015 in Paris ein rechtlich 
verbindliches, erstmals weltweites 
Klimaschutzabkommen, das Pariser 
Übereinkommen (PÜ), an. Dieses 
sieht mit Wirksamkeitsbeginn An-
fang 2021 die Begrenzung des An-
stiegs der globalen Durchschnitts- 
temperatur auf deutlich unter 2 °C, 
wenn möglich auf 1,5 °C, über dem 
vorindustriellen Niveau vor. Bei der 
am 18. November zu Ende gegange-
nen Klimakonferenz in Marrakesch 
(COP22) wurde die erste Vertrags-
parteienkonferenz des PÜ feierlich 
eröffnet und fasste erste, formale 
Beschlüsse. Trotz großer Auffas-
sungsunterschiede zwischen den 
verschiedenen Ländergruppen ge-
langen der Arbeitsgruppe zur Um-
setzung des PÜ erste Weichenstel-
lungen für ein „Pariser Regelbuch“: 
Ein Fahrplan zur Strukturierung der 
Verhandlungen mit dem Ziel der 
Fertigstellung bis 2018.

Quelle: BMEIA für Europa-GemeinderätInnen

Die Langfassung dieses Berichts finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.
ooegemeindebund.at unter Neu und 
Aktuell.

europa fängt in der Gemeinde an

Welche Antworten hat die Europäische 
Kommission in der Migrationsfrage? 
Wie ist es um die sozialen Rechte der 
Unionsbürger bestellt? Wie gestaltet 
die EU die außen- und sicherheitspoli-
tischen Beziehungen zu den Regionen 
in ihrer Nachbarschaft? Bürgermeister 
Günter Engertsberger aus Neuhofen 
an der Krems reiste mit 25 Europa-Ge-
meinderäten von 16. bis 18. November 
2016 nach Brüssel, um Antworten auf 
diese und andere brennende Fragen zu 
finden. Ihr erklärtes Ziel war und ist es, 
den Bürgern ihrer Gemeinden die EU 
besser und nachvollziehbarer erklären 
zu können. Genau das ist die Aufgabe 
der Europa-Gemeinderäte.

„Europa-Gemeinderäte“? Das sind der-
zeit über 900 Bürgermeister(innen) 
und Gemeindevertreter(innen) aus 
ganz Österreich und allen politischen 
Ausrichtungen, die auf Initiative des 
Außenministeriums und der Europäi-
schen Kommission ihren Bürgern die 
EU näherbringen wollen. Denn viele 
Entscheidungen der EU betreffen ja die 
Gemeinden direkt. 

Auf dem Programm stand unter ande-
rem ein Besuch der Europäischen Kom-
mission, wo die Europa-Gemeinderäte 
mit Experten zu den Themen Migrati-
onspolitik, zu den sozialen Rechten der 
Unionsbürger und zur europäischen 
Nachbarschaftspolitik diskutierten. Die 
Vorstellung der Arbeit der Ständigen 
Vertretung Österreichs bei der EU, ein 
Treffen mit österreichischen Abgeord-
neten zum Europäischen Parlament 

und mit den Leitern der jeweiligen Ver-
bindungsbüros der Bundesländer stan-
den ebenfalls auf der Tagesordnung. 
Von den drei intensiven Tagen in Brüs-
sel konnte Bgm. Günter Engertsberger 
als Wichtigstes mitnehmen: „Europa 
beginnt tatsächlich in der Gemeinde!“

Näheres zur Initiative „Europa fängt 
in der Gemeinde an“ erfährt man un-
ter www.bmeia.gv.at/europagemein-
deraete 
Rückfragehinweise:   
Bgm. Günter Engertsberger
Tel: 0664 205 38 38  
buergermeister@neuhofen-krems.at 

Österreichs EU-Botschafter Mag. Walter 
Grahammer, Neuhofens Bürgermeister 
Günter Engertsberger

Foto: Marktgemeinde Neuhofen an der Krems

gegen die in § 356b und § 359 Abs  5 
des Entwurfes vorgesehene Ver- 
fahrenskonzentration, die ohne Bera-
tung oder Einbindung der zur Vertre-
tung der Gemeindeinteressen betrau-
ten Organisationen aufgenommen 
wurde.

Den vollständigen Text dieser Stellung-
nahmen finden Sie auf unserer Home-
page www.ooegemeindebund.at unter 
Neu und Aktuell.
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e-Government 2017

dEr mInISTErraT haT Im nOvEmbEr 
2016 EIn E-GOvErnmEnT-pakET bE-
SchlOSSEn, daS EInE vIElzahl vOn 
nEuErunGEn und vErbESSErun-
GEn Im ElEkTrOnISchEn bEhÖrdEn-
vErkEhr mIT SIch brInGT, für un-
TErnEhmEn und vOr allEm auch 
für dIE bürGEr. auf hTTpS://www.
dIGITalES.OESTErrEIch.Gv.aT/ SInd 
dIE nEuErunGEn bESchrIEbEn:
 
one-Stop-no-Stop
Mit der Umsetzung des One-Stop-No-
Stop-Prinzips werden sich die Behör-
denwege für Bürgerinnen und Bürger 
reduzieren, denn nach Namensände-

Mag. (FH) Reinhard Haider
E-Government-Beauftragter

des OÖ Gemeindebundes

rungen oder einem Umzug werden 
die Prozesse in Zukunft automatisiert 
ausgeführt, sodass man nicht mehr zu 
verschiedenen Behörden gehen muss.
 
Recht auf elektronischen Verkehr
Mit der E-Government-Novelle er-
halten alle Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen das Recht auf elektro-
nischen Verkehr im Rahmen von bun-
desgesetzlich geregelten Verfahren. 
Außerdem wird es in Zukunft zu einer 
Harmonisierung der derzeit unter-
schiedlichen Zustellsysteme kommen, 
denn es wird ein einheitliches Anzei-
genmodul für alle elektronischen Zu-
stellstücke, sowohl für Bürgerinnen 
und Bürger, als auch Unternehmen, 
geben. Der Empfänger/die Empfän-
gerin wird via E-Mail oder SMS über 
den Erhalt eines Behördenstücks in-
formiert. Der sogenannte gelbe Zettel 
entfällt bei elektronischer Zustellung. 
Auch die elektronische Abholung wird 
vereinfacht, denn alle Behördeninfor-
mationen, mit Ausnahme der RSa- und 
RSb-Briefe, können auch ohne Bürger-
karte oder Handysignatur abgeholt 
werden.
 
Automatische Arbeitnehmer(innen)- 
veranlagung ab 2016
Auch wird es ab Herbst 2017 für das 
Veranlagungsjahr 2016 zur automa-
tischen Durchführung der Arbeitneh-
mer(innen)veranlagung kommen. „Ein 
gerade aus verteilungspolitischer Sicht 
wichtiger Schritt. Wir wissen, dass Men-
schen mit niedrigerem Einkommen die 
Arbeitnehmer(innen)veranlagung sel-
tener durchführen“, so Duzdar.
 
E-Signatur
Der elektronische Identitätsausweis 
wird weitere EU-weite Einsatzmög-

lichkeiten erhalten, ebenso wie Zu-
satzattribute. Die Unterschrift mit der 
Handy-Signatur wird ja schon jetzt 
europaweit anerkannt. Neu ist der 
Plan, dass auf dem elektronischen 
Identitätsausweis der Besitz des Füh-
rerscheins vermerkt werden kann, 
was zum Beispiel Erleichterungen bei 
der Online-Miete eines Autos ermög-
licht. Oder die Altersangabe, sodass 
Angaben zum Jugendschutz ohne He-
rausgabe weiterer persönlicher Daten 
überprüft werden können. 

Personalisierung und Regionalisie-
rung von help.gv.at
Die Personalisierung und Regionali-
sierung von help.gv.at wird die Inan-
spruchnahme des meistgenutzten 
Informationsportals zu Behörden in 
Österreich noch interessanter machen.
 
Ausbau des unternehmensservice-
portals
Durch den Ausbau des Unternehmens-
serviceportals USP, verstärkten Einsatz 
von Online-Formularen, elektronischen 
Überblick über für das Unternehmen 
relevante Ausschreibungen, den elek-
tronischen Postkasten für alle Behör-
denzustellungen und den One-Stop-
Shop für Unternehmensgründungen 
im USP befinden sich auch wichtige 
Verbesserungen für Unternehmen im 
heute präsentierten Paket.
 
meine meinung
Die großen Sprünge im E-Government 
sind vorerst vorbei. Nun gilt es, die 
vorhandenen Strategieelemente auch 
konzentriert und vernetzt auf allen Be-
hördenebenen einzusetzen. Da führt 
an der E-Signatur, an der E-Zustellung 
und am One-Stop-Shop kein Weg vor-
bei.

PS: Diskutieren Sie diesen Artikel unter 
der Webadresse www.ooegemeindebund.
at/egovforum des OÖ Gemeindebundes.

Die neuen Logos für die E-Signatur auf 
https://www.digitales.oesterreich.gv.at/
logos

„Die großen Sprünge  
im E-Government sind 

vorerst vorbei, an 
E-Signatur, E-Zustellung  

und One-Stop-Shop führt  
aber kein Weg vorbei.“
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Gemeinden aus aller Welt: Rovaniemi

paSSEnd zur kalTEn JahrESzEIT 
führT dIE dIESmalIGE rEISE durch 
GEmEIndEn auS allEr wElT In dEn 
hOhEn nOrdEn EurOpaS. unSEr 
zIEl IST rOvanIEmI, dIE haupTSTadT 
dEr nOrdfInnISchEn rEGIOn lapp-
land. rOvanIEmI haT EInE flächE 
vOn InSGESamT rund achTTau-
SEnd QuadraTkIlOmETErn und 
rund 62.000 EInwOhnEr – dEr bE-
kannTESTE EInwOhnEr IST dabEI 
JEmand Ganz bESOndErES: dEr 
wEIhnachTSmann. 

Diese Legende, wonach der Weih-
nachtsmann in Finnland wohnt, geht 
zurück auf ein Weihnachtsmärchen des 
finnischen Rundfunksprechers Markus 
Rautio aus den 1920er-Jahren. Dem-
zufolge wohnt der Weihnachtsmann 
in dem Berg Korvatunturi im Norden 
Finnlands, geformt wie ein Ohr, in dem 
er die Wünsche der Kinder aus aller 
Welt hören kann. Da aber dieser Berg 
an der Grenze zu Russland zu abgele-
gen war, wurde kurzerhand Rovaniemi 
zum Zweitwohnsitz des Weihnachts-
manns erklärt. Seit 1985 beherbergt 
Rovaniemi das Weihnachtsmanndorf, 
welches eine für die Region äußerst 
wichtige Touristenattraktion darstellt. 
(Nicht nur) Kinder aus aller Welt kön-
nen dort ganzjährig den (angeblich) 
echten Weihnachtsmann begrüßen. 
Daneben gibt es auch das Weihnachts-
mann-Postamt, welches Briefe von 
Kindern an den Weihnachtsmann be-
arbeitet und beantwortet.

Dass Rovaniemi mit einer Fläche von 
rund achttausend Quadratkilometern 
die flächenmäßig größte Stadt Europas 
ist – das ist nebenbei bemerkt etwa 
die dreifache Fläche Luxemburgs – hat 
einen speziellen Hintergrund. Im Jahr 
2006 wurde nämlich die bis dahin ei-
genständige Landgemeinde Rovanie-
mi mit circa 7.900 Quadratkilometern 
Fläche, aber nur rund 22.000 Einwoh-
nern, verstreut auf viele kleine Dörfer, 
eingemeindet. Außerhalb des dicht 
bebauten Zentrums ist die Landschaft 
geprägt von Wäldern und Moorgebie-
ten. Im Gegensatz zum Rest Finnlands 
ist die Gegend um Rovaniemi arm an 
großen Seen, wenngleich die beiden 
Hauptflüsse Kemijoki und Ounasjoki 
teils seeartig breit verlaufen. 

Im Jahr 1929 erlangte das Gemein-
dezentrum Rovaniemis zunächst 
als Marktgemeinde die kommunale 
Selbstständigkeit. Das Umland wurde 
in der Landgemeinde Rovaniemi or-
ganisiert. Im Zuge des Lapplandkriegs 
zerstörten deutsche Truppen vom 11. 
bis 14. Oktober 1944 rund 90 Prozent 
der Bausubstanz der Stadt. Die damals 
rund 25.000 Bewohner wurden tags 
zuvor evakuiert. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs begann der Wie-
deraufbau der gesamten Stadt.

Die politischen Geschicke der Stadt 
lenken der derzeitige Bürgermeister, 
Sakari Trög, und der Stadtrat mit insge-
samt 75 Sitzen. 
 MF.
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Abhaltung von märkten und marktähnlichen Veranstaltungen 
in der Gemeinde

Für viele Gemeinden stellt sich des 
Öfteren die Frage, wie spezielle Ver-
kaufsveranstaltungen rechtlich zu 
beurteilen und entsprechend zu be-
willigen sind. So werden in mehreren 
Gemeinden Märkte und marktähnliche 
Veranstaltungen verschiedenster Art, 
Wochenmärkte, Kirtage, Ostermärkte, 
Adventmärkte, Flohmärkte, Antiquitä-
tenmärkte, Bauernmärkte etc abgehal-
ten. Die rechtliche Einordnung dieser 
Verkaufsveranstaltungen, insbeson-
dere unter das Regime des Gewer-
berechts, und die Wahl des richtigen 
Genehmigungsverfahrens stellen eine 
gewisse Herausforderung dar.

Zunächst ist aus kompetenzrechtlicher 
Sicht festzuhalten, dass das Abhalten 
und generell die Regelung von Märk-
ten (und zwar aller Art) Gegenstand 
des Gewerberechts sind und dem 
Bundeskompetenz- bzw Gewerbe-
rechtstatbestand des Art 10 Abs 1 Z 8 
B-VG („Angelegenheiten des Gewerbes 
und der Industrie“) unterliegen. Veran-
staltungen, die in Form eines Marktes 
abgehalten werden, können daher 
nicht außerhalb dieses Gewerbetatbe-
standes, etwa im Veranstaltungsrecht 
der Länder, geregelt bzw einer Bewilli-
gung unterzogen werden. Die einschlä-
gigen marktrechtlichen Bestimmungen 
finden sich in den §§ 286 bis 294 Ge-
werbeordnung 1994 (GewO). 

Unter einem markt iSd GewO (Legal-
definition im § 286) ist eine Veranstal-
tung zu verstehen, bei der auf einem 

örtlich bestimmten Gebiet (Markt-
platz, Markthalle) zu bestimmten 
Markttagen und Marktzeiten Waren 
feilgeboten und verkauft werden. Ein 
Markt darf nur aufgrund einer Ver-
ordnung der Gemeinde, in der der 
Markt abgehalten werden soll, statt-
finden („marktrechtsverordnung“). 
Eine solche ist zu erlassen, wenn ein 
Bedarf nach Abhaltung des Marktes 
angenommen werden kann und öf-
fentliche Interessen (öffentliche Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, Schutz der 
Gesundheit, ungestörter Straßenver-
kehr) nicht beeinträchtigt werden und 
die wirtschaftliche Lage der ansässigen 
Gewerbetreibenden nicht wesentlich 
ungünstig beeinflusst wird (§ 289). We-
sensmerkmale bzw ausschlaggebend 
für die Abhaltung eines solchen „ech-
ten“ Marktes sind daher:
• Das äußere Erscheinungsbild der 

Verkaufsveranstaltung als Markt 
(zumindest eine solche Anhäufung 
von Verkaufsständen, dass sich das 
typische Gepräge eines Marktes dar-
bietet, der Gesamtcharakter der Ver-
anstaltung als Markt gegeben ist);

• Das örtlich bestimmte Gebiet (Markt-
platz, Markthalle);

• Die Beschränkung auf bestimmte 
Markttage und Marktzeiten;

• Der „marktrechtsbegründende“ Rechts- 
akt, also die kommunale Verord-
nung, die das Recht zur Abhaltung 
eines Marktes konstituiert.

Weiters ist für solche „echten“ Märkte 
von der Gemeinde auch eine markt- 
ordnung (in Verordnungsform) zu er-
lassen (§ 293), die im Wesentlichen 
neben der genauen räumlichen und 
zeitlichen Abgrenzung Bestimmungen 
über die Vergabe von Marktplätzen, 
das Warenangebot, die Marktaufsicht 
etc enthält. Die Gemeinde kann uno 
actu in einer Verordnung sowohl die 
Begründung des Marktrechts (gestützt 
auf die §§ 286, 289) vornehmen, als 
auch dessen Ausübung (gestützt auf 
§ 293) regeln. Sie könnte aber auch 
zwei getrennte Verordnungen erlassen 
(„Marktrechtsverordnung“, Marktord-
nung). 

Neben diesen „echten“ Märkten wer-
den folgende Verkaufsveranstaltun-
gen in der GewO (§ 286 Abs 2 bis 5) als 
„marktähnliche Veranstaltungen“ 
bzw messen („messeähnliche Veran-
staltungen“) bezeichnet, für die im Ge-
setz normierte Ausnahmeregelungen 
zum Tragen kommen:

▪ Gelegenheitsmarkt: 
Liegt vor, wenn die Veranstaltung nur 
gelegentlich abgehalten wird, aufgrund 
von besonderen Anlässen (zB kirchli-
che Feste, Christkindlmarkt, Kirtag, Kul-
tur-, Sportevents, Firmenjubiläum etc). 
Dafür ist keine Verordnung, sondern 
lediglich eine bescheidmäßige Bewil-
ligung (§ 286 Abs 2) der Gemeinde, in 
der die Veranstaltung durchgeführt 
werden soll, erforderlich, die – neben 
der Bezeichnung der Gelegenheit resp 
des besonderen Anlasses – auch das 
Marktgebiet, die Markttermine und die 
Hauptgegenstände (Warengruppen) 
festlegt. Wenn der Gelegenheitsmarkt 
von der Gemeinde veranstaltet wird, 
kann sich diese selbst die Bewilligung 
erteilen. Es können aber auch Dritte 
(von der Gemeinde verschiedene juris-
tische, aber auch natürliche Personen) 
eine Bewilligung erhalten.

▪ Bauernmarkt:
Verkaufsveranstaltung, bei der Land- 
und Forstwirte für ihre Branche typi-
sche Erzeugnisse aus eigener Produkti-
on feilbieten und verkaufen. Es handelt 
sich nach der kategorischen Anord-
nung der GewO um keinen Markt im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. Es ist 
weder eine Verordnung noch eine 
bescheidmäßige Bewilligung der Ge-
meinde erforderlich bzw möglich (auch 
keine veranstaltungsrechtliche Geneh-
migung, da grundsätzlich – wie oben 
schon ausgeführt – Veranstaltungen in 
Form eines Marktes, so auch Bauern-
märkte, soweit sie eben marktähnlich 
organisiert sind, als eine Sachmaterie 
des Gewerbes in die zit Bundeskompe-
tenz fallen). Die dezidierte Ausnahme 
der Bauernmärkte vom Anwendungs-

HR Mag. Gerhard Neumüller
Amt der OÖ Landesregierung

Gemeinderat in Altenberg bei Linz
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bereich der GewO ist als Regelungs-
verzicht des zuständigen Gewerbe-
rechtsgesetzgebers zu sehen. Sie sind 
daher weitgehend ungeregelt, aber na-
türlich sind allfällige maßgebliche Be-
stimmungen anderer Rechtsmaterien,  
wie etwa der StVO, des Lebensmittel-, 
Abgabenrechts etc auf sie anzuwen-
den.

▪ Marktähnliche karitative Veran-
staltung: 

Verkaufsveranstaltung, die von kurzer 
Dauer ist und in herkömmlicher Art 
und Weise zu wohltätigen Zwecken 
durchgeführt wird (zB Adventmarkt 
einer karitativen Institution, karitativer 
Flohmarkt). Auch hier liegt kein Markt 
iSd GewO vor. Wesentliche Merkmale 
sind ua Tradition und Herkommen in 
der betreffenden Region und keine Kal-
kulation auf anfallende Erträge beim 

Organisator und den Anbietern bzw 
die im Gesetz normierte wohltätige 
Zweckbindung des Erlöses. Ansonsten 
gilt das für Bauernmärkte Erwähnte.

▪ Messe: 
Nach der Judikatur des OGH „eine Ver-
anstaltung, auf der eine Vielzahl von 
Ausstellern das wesentliche Angebot 
eines oder mehrerer Wirtschaftszwei-
ge ausstellt und überwiegend nach 
Mustern an gewerbliche Wiederver-
käufer, gewerbliche Verbraucher oder 
Großabnehmer vertreibt“. Messen 
sind im Wesentlichen Veranstaltungen 
von bzw für „Aussteller“. Auch Messen 
und messeähnliche Veranstaltungen 
sind keine Märkte iSd GewO. Messen 
sind bundesgesetzlich nicht geregelt. 
Hinsichtlich sonstiger allfälliger maß-
geblicher Rechtsnormen gilt auch für 
diese das für Bauernmärkte Gesagte.

Soweit also nicht obige Ausnahmere-
gelungen (Gelegenheitsmarkt, Bau-
ernmarkt, „wohltätiger Markt“, Messe) 
greifen, darf eine Verkaufsveranstal-
tung, die das äußere Erscheinungs- 
bild eines Marktes aufweist bzw  
marktähnlich organisiert ist, nur auf-
grund einer Verordnung der Gemein-
de – auf Rechtsgrundlage der GewO 
– abgehalten werden. Für einen Gele-
genheitsmarkt ist nach der GewO eine 
bescheidförmige Bewilligung erforder-
lich. Diese gewerbebehördlichen Auf-
gaben der Gemeinde sind solche des 
eigenen Wirkungsbereiches (zuständig 
sind die nach der Gemeindeordnung 
bzw den Stadtstatuten bestimmten 
Gemeindeorgane). Die Verordnungen 
sind nach den Bestimmungen des  
Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetzes 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich mit- 
zuteilen. 
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entscheidung des LVwG: Abbruchbescheid für 50 Jahre  
altes Wohnhaus

Im Jahr 1968 wurdEn bEI dEr Er-
rIchTunG EInES wOhnGEbäudES 
dIE GESETzlIch vOrGESchrIEbEnEn 
abSTandSbESTImmunGEn nIchT EIn-
GEhalTEn. nun haT daS OÖ landES-
vErwalTunGSGErIchT EnTSchIEdEn, 
daSS daS GESamTE 50 JahrE alTE 
GEbäudE zu bESEITIGEn IST.

Als im Jahr 1968 das Wohnhaus er-
richtet wurde, wurden nach der erteil-
ten Baubewilligung die Abstände zur 
Grundstücksgrenze eigenmächtig ver-
ändert. Dies erfolgte zwar im Einver-
ständnis mit der damaligen Nachba-
rin, widersprach jedoch der geltenden 
Rechtslage. Als die neue Nachbarin des 
Grundstückeigentümers auf diesen 
Umstand aufmerksam wurde, leitete 
sie durch Aufsichtsbeschwerde das 
Verfahren ein und die Baubehörde ers-
ter Instanz ordnete eine baupolizeili-
che Überprüfung an. Dabei wurde fest-
gestellt, dass der Abstand anstatt der 
gesetzlich vorgegebenen 3 m nur 2 m 
beträgt. Auch die beiden zum späteren 
Zeitpunkt errichteten Nebengebäude 
(Doppelgarage und Kinderspielhäus-
chen) widersprachen den gesetzlichen 
Bestimmungen. Der Bürgermeister hat 
daher als Baubehörde erster Instanz 
entschieden, dass aufgrund der kon-
senslosen Errichtung und wegen der 
verletzten Abstandsbestimmungen 
eine nachträgliche Konsensfähigkeit 
unmöglich ist und die Beseitigung des 
Wohngebäudes notwendig ist. Dage-
gen wurde Berufung erhoben mit der 
Begründung der unvollständigen Sach-
verhaltsfeststellung und unrichtiger 
rechtlicher Beurteilung und die ersatz-
lose Aufhebung des Bescheides gefor-
dert. Als Baubehörde zweiter Instanz 
hat der Gemeinderat die Entscheidung 
des Bürgermeisters bestätigt.

Nachdem der Grundstückseigentümer 
Beschwerde gegen den Berufungsbe-
scheid erhoben hat, hat das OÖ LVwG im 
Wesentlichen rechtlich dazu erwogen:

Keine geringfügige Abweichung der 
Abstandsbestimmung
Der Abstand zur Grundgrenze beträgt 

nur 2 m anstatt 3 m, weshalb man 
nicht von einer geringfügigen Unter-
schreitung sprechen kann. Aus dem 
damaligen Bewilligungsverfahren geht 
eindeutig hervor, dass die Änderun-
gen nach der erteilten Baubewilligung 
vorgenommen wurden und daher das 
Projekt in dieser nun bestehenden 
Form nie genehmigt wurde.

Kein Baukonsens durch Bewohnungs- 
und Benützungsbewilligung
Die erteilte Bewohnungs- und Benüt-
zungsbewilligung beurkundet nur, 
dass das Objekt bewohnbar und be-
nutzbar ist, lässt jedoch kein anderes 
Recht ableiten und somit auch keinen 
Baukonsens herstellen. Solch eine Hei-
lung wäre nur dann denkbar, wenn in 
der Benützungsbewilligung auch Ele-
mente einer Baubewilligung enthalten 
sind. Dies liegt in diesem Fall jedoch 
nicht vor.

Kein Baukonsens durch Schweigen 
der Baubehörde
Das Bewilligungsverfahren wird als 
Projektgenehmigungsverfahren abge-
wickelt und kann nicht durch konklu-
dentes Verhalten ersetzt werden. Auch 
dann nicht, wenn die Baubehörde zwar 
über die Errichtung und das Bestehen 
der konsenslosen Anlage wusste, je-
doch untätig blieb. Auch mündliche 
Zusagen der Baubehörde ersetzen 
keinen schriftlichen Baubewilligungs-
bescheid.

Kein vermuteter Baukonsens
Besteht ein Bauwerk bereits einige 
Jahrzehnte konsenslos, so geht der Ver-
waltungsgerichtshof unter bestimm-
ten Umständen von einem vermute-
ten Konsens aus. Dies wäre gegeben, 
wenn die Erteilung der Baubewilligung 
fraglich wäre oder trotz fehlender Un-
terlagen von einer erteilten Baubewil-
ligung ausgegangen werden kann. Da- 
rauf ist vor allem dann zurückzugrei-
fen, wenn die Archive unvollständig 
sind. Im vorliegenden Fall ist davon 
gerade nicht auszugehen, da eindeutig 
keine Baubewilligung für das errichtete 
Bauwerk vorliegt.

Bewilligung des Wohnhauses mit 
Bewilligung des nebengebäudes
Das Wohnhaus wurde in der Baube-
willigung für das Nebengebäude (Dop-
pelgarage) als „Bestand“ dargestellt. 
Im Rahmen eines Projektbewilligungs-
verfahrens wurde nur der Antrag auf 
Bewilligung eines Nebengebäudes ge-
stellt. Auch aus den Unterlagen geht 
der bisherige Bestand unzureichend 
für eine Bewilligung hervor. Daher 
wurde das Wohnhaus als Alt-Bestand 
nicht im Rahmen der Bewilligung für 
das Nebengebäude mitbewilligt.

Eine Bewilligung des Kinderspielhäus-
chens wäre zum Errichtungszeitpunkt 
bewilligungspflichtig gewesen, jedoch 
wurde dafür nie eine Baubewilligung 
beantragt.

Wegen der Nichteinhaltung der Ab-
standsbestimmungen und da keine 
Möglichkeit besteht, einen Ausnahme-
tatbestand zu erfüllen, ist die nachträg-
liche Herstellung eines Baukonsenses 
nicht möglich. 

Auch wenn der Beschwerdeführer be-
tont, dass der Abriss des gesamten Ge-
bäudes nicht dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entspricht, so ist doch 
die gesamte bauliche Anlage Teil des 
baupolizeilichen Auftrages, da ein Ab-
riss auf den konsenswidrigen Teil nur 
dann möglich ist, wenn eine Trennung 
vom übrigen Bauwerk vorgenommen 
werden kann. Dies ist jedoch in diesem 
Fall nicht möglich.

Auch eine wirtschaftliche Abwägung, 
welche ein seit ca 50 Jahren an dieser 
Stelle bestehendes Gebäude rechtfer-
tigt, ist nicht möglich. Begründet wird 
dies vor allem damit, dass ein rechts-
widriger Zustand nicht schützenswert 
und aufgrund des Gleichheitsrechts zu 
beseitigen ist.

Aus den angeführten Gründen hat  
das OÖ LVwG gem § 49 OÖ BauO 1994 
den Beseitigungsauftrag daher bestä-
tigt. 
 Mag. Hae.
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Ausblick auf die kommenden Landesausstellungen

landESauSSTEllunG 2018: „dIE 
rückkEhr dEr lEGIOn. rÖmISchES 
ErbE In ObErÖSTErrEIch“, 27. ap-
rIl bIS 4. nOvEmbEr 2018 In EnnS, 
SchlÖGEn, ObErranna

Bereits auf Hochtouren befinden sich 
die Vorbereitungen für die nächste Lan-
desausstellung im Jahr 2018, die sich 
dem kulturellen Erbe des Imperium Ro-
manum widmet, das beinahe 500 Jahre 
die Geschichte unseres Bundeslandes 
geprägt und bis heute bleibende Spu-
ren hinterlassen hat. 

Den Hauptstandort bildet Enns (Lauria-
cum), das an der Wende vom 2. zum 3. 
Jahrhundert n. Chr. durch die Stationie-
rung der 2. Italischen Legion der größte 
und wichtigste militärische Stützpunkt 

der Provinz Noricum war. Ein wesentli-
ches Ziel der Landesausstellung ist es, 
die Dimension und Vielfalt dieses Sied-
lungsraumes zu veranschaulichen.
In weiterer Folge ist geplant, dass der 
österreichische Abschnitt des Donau-Li-
mes gemeinsam mit jenem von Bayern 
zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben 
wird.

Landesausstellung 2020: „Versun-
ken. Aufgetaucht“ (Arbeitstitel) in 
Attersee am Attersee, Seewalchen am 
Attersee und Mondsee

Diese Landesschau wird die Ur- und 
Frühgeschichte mit besonderer Beto-
nung des prähistorischen Siedlungswe-
sens unter Berücksichtigung neuester 
Forschungsergebnisse dokumentieren 

und die Pfahlbaukultur für Kinder, Ju-
gendliche und Familien durch attraktive 
Programme erlebbar und begreifbar 
machen.

Bereits jetzt können in den Gemeinden 
Seewalchen, Attersee und Mondsee die 
neuen Info-Pavillons zum UNESCO-Welt- 
erbe Prähistorische Pfahlbauten um 
die Alpen besucht werden. Die Pfahl-
bau-Pavillons sind frei zugänglich und 
erklären, warum diese archäologischen 
Fundstellen zum UNESCO-Welterbe er-
hoben wurden. Die Pavillons zeigen die 
Geschichte der Bewohnerinnen und Be-
wohner der heute unter Wasser liegen-
den Pfahlbausiedlungen. Dabei werden 
die häufigsten Fragen zu den versun-
kenen, bis zu 6.000 Jahre alten Dörfern 
beantwortet. Mü.

Weinregion oberösterreich

dEr klImawandEl haT nIchT nur 
nEGaTIvE fOlGEn, SOndErn kann 
für dIE landwIrTSchafT auch 
vOrTEIlE brInGEn: lauT ExpErTEn 
würdEn dIE wärmErEn TEmpE-
raTurEn nämlIch dafür SOrGEn, 
daSS künfTIG wEInrEbEn In GEbIE-
TEn GEpflanzT wErdEn kÖnnEn, 
dIE bISlanG dafür nIchT OdEr nur 
TEIlwEISE GEEIGnET warEn. davOn 
würdE auch ObErÖSTErrEIch prO-
fITIErEn.

So könnten das Donautal und das 
Mühl- und Waldviertel wieder zu Wein-
bauregionen werden. Im 14. bis 16. 

Jahrhundert wurde im Land ob der 
Enns bereits intensiver Weinbau be-
trieben. Die eintretende Kleine Eiszeit 
hemmte dann das Wachstum der Re-
ben, weshalb man sich in Oberöster-
reich eher auf das Brauen von Bier 
konzentrierte. Nun könnten Winzer 
und jene, die es werden wollen, eine 
neue Hochblüte erleben. Denn das 
wärmere Klima werde sich positiv auf 
den Austrieb, die Blüte und die Reife 
der Weinreben auswirken, zeigen sich 
Experten überzeugt. 

Die Klimaforscher Josef Eitzinger und 
Herbert Formayer von der Universität 

für Bodenkultur (BOKU) in Wien haben 
dies anhand des Huglin-Indexes be-
rechnet. Dabei wird der Durchschnitt 
aus Tagesmittel- und Tageshöchsttem-
peraturen für jeden Tag von Anfang 
April bis Ende September herangezo-
gen. Das Ergebnis: 2015 war das zweit-
wärmste Jahr der 248-jährigen Mess-
geschichte in Österreich, gleich nach 
2014. Nach der Prognose der Experten 
ist ein langfristiger Anstieg der Tempe-
raturen zu erwarten. 

Neben der Ausweitung der bestehen-
den Weingebiete werde die Klima-
veränderung auch für eine größere 
Sortenvielfalt in Österreich sorgen. 
So könnten Sorten, die bislang nur in 
Italien und Spanien angebaut wurden, 
auch hierzulande gedeihen. Vor allem 
heimische Rotweine würden dann den 
Südländern Konkurrenz machen. 

v. l.: Jungbauern-Landesobmann Mag. 
Leonhard Gmeiner, Agrar-Landesrat Max 
Hiegelsberger, Präsident Ing. Karl Eugen 
Velechovsky, Landesweinbauverband, 
Vizepräsident Karl Grabmayr, Landwirt-
schaftskammer OÖ, und Karl Ferdinand 
Velechovsky Foto: Land OÖ/Stockinger
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BAURECHT

▪ Überschreitung der Baufluchtlinie 
nur unter strengen Voraussetzungen 
zulässig

Die Ausnahmebestimmung des § 36 OÖ 
BauO ist grundsätzlich restriktiv zu interpre-
tieren. Die Überschreitung der Baufluchtli-
nie kommt daher nur so weit in Frage, als 
alle diese Linien überschreitenden Bauteile 
entweder für die barrierefreie Gestaltung 
oder zur Errichtung eines Aufzuges unbe-
dingt erforderlich sind. Eine Bedachtnahme 
auf wirtschaftliche Belange bei der Beurtei-
lung, ob eine Ausnahme zu gewähren ist, 
kommt nicht in Betracht. (VwGH 2. 8. 2016, 
Ro 2014/05/0035)

▪ Erteilung der Baubewilligung auf 
Grundstück ohne Widmung

Durch Entscheidung des VfGH wurde der 
Flächenwidmungsplan eines Grundstückes 

mit der Widmung „gemischtes Baugebiet“ 
aufgehoben. In dieser Entscheidung wurde 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur 
die Widmung als „gemischtes Baugebiet“ 
aufgehoben wird, alle anderen Bestimmun-
gen des Flächenwidmungsplans jedoch 
weiterhin bestehen bleiben. Durch die Auf-
hebung trat nicht die vorangegangene Wid-
mungsbestimmung in Kraft und auch sonst 
war keine Widmung anzunehmen. Für die-
ses Grundstück fehlt daher eine Widmung, 
wobei dies der Erteilung einer Baubewil-
ligung nicht entgegensteht. (VwGH vom  
4. 11. 2016, Ro 2014/05/0054)

▪ Berücksichtigung von Oberflächen-
wässern im Baubewilligungsverfahren

Im Baubewilligungsverfahren sind Ober-
flächenwässer dann zu prüfen, wenn der 
natürliche Abfluss von Niederschlagswäs-
sern durch bauliche Maßnahmen verändert 

wird. Dies stellt dann eine Form von indirek-
ter Immission dar, weshalb die Auswirkun-
gen auf die Nachbargrundstücke zu prüfen 
sind.  (Rechtsauskunft des Amtes der OÖ 
Landesregierung vom 30. 11. 2016, IKD 
(BauR)-160944/7-2016-Um/Vi)

▪ Prüfung der Befugnis von Planverfas-
sern im Bauverfahren

Der Bauplan als zentrale Einreichunter-
lage im Bauverfahren darf nur von einer 
gesetzlich dazu befugten Person erstellt 
werden. Wer dazu befugt ist, ergibt sich aus 
den berufsrechtlichen Vorschriften (zB Ge-
werbeordnung 1994, Ziviltechnikergesetz 
1993). Die Prüfung, ob der Planverfasser 
eine befugte Person ist, ist eine behördliche 
Aufgabe. (Rechtsauskunft des Amtes der 
OÖ Landesregierung vom 30. 11. 2016, IKD 
(BauR)-161978/1-2016-Pe/Vi)

Rechtsjournal

Bücher

▪ Hofbauer/Krammer, Lohnsteuer 
2017, MANZ-Verlag, 37. Auflage, 
520 Seiten, br, ISBN: 978-3-214-
08063-1, E 54,–

Das Praxishandbuch Lohnsteuer 2017 soll 
auch in diesem Jahr wieder Ihre tägliche 
Arbeit erleichtern. Übersichtlich aufgebaut, 
bietet es die Lohnarten von A–Z gegliedert 
und zahlreiche Praxisbeispiele zur leichte-
ren Verständlichkeit.

In der Neuauauflage wurden ua die Neue-
rungen aufgrund des EU-AbgÄG 2016, des 
AbgÄG 2016 und des Lohnsteuerrichtlini-
en-Wartungserlasses 2016 berücksichtigt 
sowie die Kapitel Lohn- und Sozialdumping, 
Kommunalsteuer, Ausgleichstaxe und Net-
tolohnvereinbarungen hinzugefügt. Auch 
zahlreiche rechtliche Neuerungen, wie zB zu 
den Aushilfskräften, oder der Familienzeit-
bonus sind übersichtlich dargestellt.
Der Tabellenteil beinhaltet wie gewohnt 
sämtliche Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungstabellen für die Lohnverrechnung. 
 Mü.

▪ Aigner/Erlacher/Forster/Frommelt 
ua, Besonderes Verwaltungsrecht, 
Jan Sramek Verlag, Wien 2016, XII 
und 569 Seiten, br, E 49,90

Vor nun schon fast 65 Jahren betonte der 
Altmeister des österreichischen Verfas-
sungs- und Verwaltungsrechts, Ludwig 

Adamovich sen, im Vorwort zum materiell-
rechtlichen Teil seines Handbuches des ös-
terreichischen Verwaltungsrechts, dass auf 
diesem Rechtsgebiet nichts so nottut, „als 
die am Rechtsleben interessierten Kreise 
gleichsam sehen zu lehren, das Gestrüpp 
der wirr ineinander übergreifenden Nor-
men zu lösen …“. Diese Normen hat seither 
die sprichwörtliche „Gesetzesflut“ zu ei-
nem selbst „Insidern“ nur mehr beschränkt 
zugänglichen Rechtsgebirge aufgetürmt. 
Auch Praktiker verirren sich schnell in der 
weiten Welt des Besonderen Verwaltungs-
rechts. „Von A wie Arzneimittelrecht bis Z 
wie Zollrecht lassen sich unzählige Materi-
en nennen.“ So die Autor(inn)en des anzu-
zeigenden Lehrbuches, dessen Inhalt vor 
allem jene Bereiche abdeckt, die häufig 
Prüfungsgegenstand im Jus-Studium sind. 
In der Gemeindepraxis sind sie ebenso häu-
fig dominant, wie etwa das Bau- und das  
Raumordnungsrecht, wie die Gewerbeord-
nung mit dem Betriebsanlagenrecht, ferner 

das Sicherheitspolizeirecht mit der örtlichen 
Sicherheitspolizei (S 215f), das Vereins- und 
Versammlungsrecht, das Staatsbürger-
schaftsrecht, oder das Naturschutzrecht. 
An den genannten Materien stellen die 
Autor(inn)en mit zahlreichen Grafiken und 
– vor allem – mit Falllösungen das Wesent-
liche heraus; so wird etwa das länderweise 
unterschiedliche Baurecht (verfasst von 
Felix Frommelt) auf 70 Seiten dargestellt. 
Leider fehlt im Literaturverzeichnis dazu, so 
wie beim Raumordnungsrecht, ein Hinweis 
auf unser landesrechtliches Spitzenwerk, 
das „Oö. Baurecht“, 7. Aufl. 2014, von Hans 
Neuhofer, das in Baurechtsfällen in OÖ 
stets zu Rate gezogen werden sollte. Das 
beeinträchtigt aber den Nutzen des Lehr-
buches nicht, bestätigt nur die Aussage der 
Autor(inn)en im Vorwort, dass, auch wenn 
man sich noch so bemüht, Fehler passieren 
können.
Fazit: Man kann mit gutem Gewissen das 
Lehrbuch empfehlen! J.D.
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Wertsicherung
monat Klein- Vp i Ø Vp ii Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø Vp Ø hVpi Baukostenindex Baukostenindex 
 handels- 1958 1958 1966 1976 1986 1996 2000 2005 2010 2015 2015 für Straßenbau für Straßenbau  
 index            (Basis: 2010=100) (Basis: 2015=100)

Okt 2016 4926,1 650,5 652,6 510,5 290,9 187,2 143,1 136,0 123,0 112,4 101,5 101,72 107,2 99,9 
(endgültig)             (vorläufig) (vorläufig)

Nov 2016 4931,0 651,2 653,3 511,0 291,2 187,4 143,3 136,1 123,1 112,5 101,6 101,80 107,4 100,1
(vorläufig)             (vorläufig) (vorläufig)

Die oben verwendeten Abkürzungen bedeuten Folgendes:
Kleinhandels- 
index  = Kleinhandelsindex des österreichischen  
  Zentralamtes für Statistik,
  verkettet mit dem Verbraucherpreisindex II
VP I = Verbraucherpreisindex I (1958 = 100)
VP II  = Verbraucherpreisindex II (1958 = 100)
VP 1966  = Verbraucherpreisindex 1966 (1966 = 100)
VP 1976  = Verbraucherpreisindex 1976 (1976 = 100)

VP 1986  = Verbraucherpreisindex 1986 (1986 = 100)
VP 1996  = Verbraucherpreisindex 1996 (1996 = 100)
VP 2000  = Verbraucherpreisindex 2000 (2000 = 100)
VP 2005  = Verbraucherpreisindex 2005 (2005 = 100)
VP 2010  = Verbraucherpreisindex 2010 (2010 = 100)
VP 2015  = Verbraucherpreisindex 2015 (2015 = 100)
HVPI  = Österreichischer Harmonisierter 
  Verbraucherpreisindex 2015 = 100

▪ Beurteilung des gewachsenen Gelän-
des

Für die Beurteilung, ob auf einem Grund-
stück Veränderungen durchgeführt wer-
den, welche anzeigepflichtig oder bewilli-
gungs- und anzeigefrei sind, sind die Maße 
ausgehend vom gewachsenen Gelände zu 
beurteilen. Bei der Feststellung des gewach-
senen Geländes ist von dem Gelände zum 
Zeitpunkt des Bebauungsplans auszuge-
hen. Es ist nicht auf den Zeitpunkt der Ertei-
lung der Bauplatzbewilligung abzustellen. 
(LVwG vom 13. 10. 2016, LVwG-150321/51/
DM, LVwG-150322/9/DM, LVwG-150778/26/
DM)

RAUMORDNUNG

▪ Bindungswirkung des örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes für Erstellung 
des Flächenwidmungsplans

Bei der Erstellung eines Flächenwidmungs-
plans ist das örtliche Entwicklungskonzept 

zu beachten. Dieses entfaltet jedenfalls Bin-
dungswirkung gegenüber der Gemeinde, 
wobei diese die festgelegten Ziele, welche 
bei der Erstellung und Erlassung des Flä-
chenwidmungsplans vereinbart wurden, 
zu berücksichtigen hat. (VwGH vom 4. 11. 
2016, Ro 2014/05/0054)

▪ Beachtung des örtlichen Entwick-
lungskonzeptes im Baubewilligungs-
verfahren

Sind Regelungen, welche eigentlich im Flä-
chenwidmungsplan getroffen werden hät-
ten sollen, im örtlichen Entwicklungskon-
zept enthalten, so sind diese aufgrund des 
normativen Charakters bindend. Abhängig 
von der inhaltlichen Regelung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes ist darauf im Bau-
bewilligungsverfahren Bedacht zu nehmen. 
Sind Regelungen enthalten, welche sich  
nur an die Gemeinde richten und keine ent-
sprechend konkreten Festlegungen bein- 
halten, so sind diese nicht zu berück-
sichtigen. (VwGH vom 4. 11. 2016, Ro 
2014/05/0054)

VERWALTUNGSVERFAHREN

▪ Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand abhängig von Verständlichkeit 
der Rechtsmittelbelehrung

Nach der Rechtsprechung des VwGH ist für 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gem § 71 Abs 1 Z 2 AVG (Wiedereinsetzung 
wegen Versäumung einer Frist oder einer 
mündlichen Verhandlung) maßgeblich, ob 
sich die Rechtsmittelbelehrung für den ju-
ristischen Laien, dh für eine mit den Verwal-
tungsvorschriften nicht vertraute Person, 
als irreführend darstellt, gleichgültig, ob sie 
durch einen Rechtsfreund vertreten ist oder 
nicht, (VwGH 30. 6. 2016, RA 2016/16/0038)
 

Mag. Hae.
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